
URTEIL VOM 14. 7. 1976 — VERBUNDENE RECHTSSACHEN 3, 4 UND 6/76

ähnlicher Abkommen sind, sind
schon zum gegenwärtigen Zeitpunkt
nicht nur gehalten, im Rahmen dieser
Übereinkommen keine Verpflichtun
gen zu übernehmen, welche die Ge
meinschaft bei der Ausführung der ihr
in Artikel 102 der Beitrittsakte übertra

genen Aufgabe behindern könnten,
sondern sie sind auch zu gemeinsa
mem Vorgehen innerhalb der Fische
reikommission verpflichtet.
Sobald die Gemeinschaftsorgane das
Verfahren zur Durchführung der Be
stimmungen des Artikels 102 in Gang
gesetzt haben werden, spätestens aber
bei Ablauf der dort vorgesehenen
Frist, sind sie und die Mitgliedstaaten
außerdem verpflichtet, alle zu ihrer
Verfügung stehenden rechtlichen und
politischen Mittel einzusetzen, um die

Teilnahme der Gemeinschaft an dem
Übereinkommen und ähnlichen Ab
kommen sicherzustellen.

4. Ein Mitgliedstaat, der Maßnahmen zur
Beschränkung der Fischereitätigkeit
mit dem Ziel der Erhaltung der Mee
resschätze trifft, gefährdet nicht die
Zielsetzungen oder das Funktionieren
des durch die Verordnungen Nr.
2141/70 und Nr. 2142/70 über die

Einführung einer gemeinsamen Struk
turpolitik für die Fischwirtschaft bzw.
die gemeinsame Marktorganisation für
Fischereierzeugnisse errichteten Sy
stems. Derartige Maßnahmen stellen
keine nach Artikel 30 ff. EWG-Ver

trag verbotenen Maßnahmen mit glei
cher Wirkung wie eine mengemäßige
Beschränkung des innergemeinschaft
lichen Handelsverkehrs dar.

In den verbundenen Rechtssachen 3/76, 4/76 und 6/76

betreffend die dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag von den Ar
rondissementsrechtbanken Zwolle (Rechtssache 3/76 und 4/76) und Alkmaar
(Rechtssache 6/76) in den vor diesen Gerichten anhängigen Strafverfahren
gegen

— CORNELIS KRAMER (Rechtssache 3/76),

— HENDRIK VAN DEN BERG (Rechtssache 4/76),

— VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA (offene Handelsgesellschaft) KRAMER EN BAIS
(Rechtssache 6/76)

vorgelegten Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung insbeson
dere der Artikel 30, 31, 34, 38 bis 47 EWG-Vertrag, Artikel 102 der Akte über
die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge sowie der Verord
nungen Nr. 2141/70 und 2142/70 des Rates vom 20. Oktober 1970 über die
Einführung einer gemeinsamen Strukturpolitik für die Fischwirtschaft bzw.
die gemeinsame Marktorganisation für Fischereierzeugnisse (ABl. L 236 vom
27. Oktober 1970, S. 1 und 5)

erläßt
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DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Präsidenten R. Lecourt, der Kammerpräsidenten H. Kut
scher und A. O'Keeffe, der Richter J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore,
M. Serensen und F. Capotorti,

Generalanwalt: A. Trabucchi

Kanzler: A. Van Houtte

folgendes

URTEIL

Tatbestand

Der Sachverhalt, die Vorlageentscheidun
gen, das Verfahren und die gemäß Arti
kel 20 des Statuts des Gerichtshofs der

EWG abgegebenen schriftlichen Erklä
rungen lassen sich wie folgt zusammen
fassen:

I — Sachverhalt und Verfahren

Vor den Arrondissementsrechtbanken
Zwolle und Alkmaar sind Strafverfahren

gegen niederländische Fischer anhängig,
denen zur Last gelegt wird, gegen die in
den Niederlanden erlassenen Vorschrif

ten zur Beschränkung der Zungen- und
Schollenfischerei verstoßen zu haben.
Diese Vorschriften beruhen auf den Be

stimmungen des Übereinkommens über
die Fischerei im Nordostatlantik (im fol
genden „Nordostatlantik-Fischereiüber
einkommen“). Die vorgenannten Ge
richte haben dem Gerichtshof Fragen
über die Auslegung insbesondere der Arti
kel 30, 31, 34, 38 bis 47 EWG-Vertrag,
des Artikels 102 der Akte über die Bei

trittsbedingungen und die Anpassungen
der Verträge — die gemäß seinem Arti
kel 1 Bestandteil des Beitrittsvertrages ist,
und im folgenden als „Beitrittsakte“ be
zeichnet wird — sowie der Verordnun

gen Nr. 2141/70 und 2142/70 des Rates

vom 20. Oktober 1970 über die Einfüh

rung einer gemeinsamen Strukturpolitik
für die Fischwirtschaft bzw. die gemein
same Marktorganisation für Fischerei
erzeugnisse (ABl. L 236 vom 27. Oktober
1970, S. 1 und 5) vorgelegt. Im wesentli
chen geht es hierbei um die Frage, ob
die Mitgliedstaaten weiterhin zuständig
sind, Maßnahmen der hier vorliegenden
Art zu treffen, ob derartige Maßnahmen
der Sache nach mit dem Gemeinschafts
recht vereinbar sind und ob allein die

Organe der Gemeinschaft befugt sind, in
ternationale Abkommen auf diesem Ge
biet zu schließen.

1. Herauszuziehende Bestimmungen

A — Mehrere europäische Staaten —
darunter die gegenwärtigen Mitgliedstaa
ten der EWG, mit Ausnahme des Groß
herzogtums Luxemburg und Italiens, so
wie die Sowjetunion und Polen — unter
zeichneten am 24. Januar 1959 in Lon
don das Nordostatlantik-Fischereiüberein

kommen (United Nations Treaty Series
1964, No. 7078), das am 27. Juni 1963 in
Kraft trat. Das Übereinkommen soll nach
seiner Präambel „die Erhaltung der
Fischbestände und die Rationalisierung
der Fischerei im Nordostatlantischen
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Ozean und den angrenzenden Gewäs
sern, die ein allen [Vertragsstaaten] ge
meinsames Anliegen sind, [sicherstel
len]“. Es enthält unter anderem folgende
Bestimmungen, wobei die Buchstaben g
und h des ersten Absatzes von Artikel 7,
die gemäß dem hierfür in Absatz 2 dieses
Artikels vorgesehenen Verfahren im Mai
1970 angenommen wurden, erst am 4.
Juni 1974 in Kraft traten:

„Artikel 7

(1) Die von der Kommission — d. h. der
in Artikel 3 des Übereinkommens

eingesetzten Kommission für die Fi
scherei im Nordostatlantik, im folgen
den Fischereikommission genannt —
und den Regionalausschüssen in Er
wägung gezogenen Maßnahmen be
treffend die Ziele und Zwecke dieses

Übereinkommens, bezüglich derer
die Kommission Empfehlungen an
die Vertragsstaaten richten kann, sind
folgende:
a) bis f)
g) alle Maßnahmen zur Regelung der

Höhe des Gesamtfangs und ihrer
Zuteilung an die Vertragsstaaten
in einem bestimmten Zeitab

schnitt;
h) alle Maßnahmen zur Regelung des

Umfangs der Fischereitätigkeit
und seiner Zuteilung an die Ver
tragsstaaten in einem bestimmten
Zeitabschnitt.

(2) Zusätzlich zu den in Absatz (1) aufge
führten Maßnahmen können Maßnah

men zur Regelung der Höhe des
Gesamtfanges oder des Umfangs der
Fischereitätigkeit in einem bestimm
ten Zeitabschnitt sowie alle sonstigen
Maßnahmen zur Erhaltung der Fisch
bestände im Übereinkommensbe

reich getroffen werden, hierzu bedarf
es eines Vorschlags, der von minde
stens zwei Dritteln der anwesenden

und abstimmenden Delegationen ge
billigt und in der Folge von allen Ver
tragsstaaten im Einklang mit ihren
verfassungsmäßigen Verfahren ange
nommen worden ist.

Artikel 8

(1) Vorbehaltlich dieses Artikels ver
pflichten sich die Vertragsstaaten,
jede Empfehlung in Kraft zu setzen,
die von der Kommission gemäß Arti
kel 7 abgegeben und von mindestens
zwei Dritteln der anwesenden und

abstimmenden Delegationen ange
nommen worden ist.

Artikel 13

(1) Jeder Vertragsstaat trifft in seinen
Hoheitsgebieten in bezug auf seine
eigenen Staatsangehörigen und
Schiffe geeignete Maßnahmen, um
die Anwendung der Bestimmungen
dieses Übereinkommens und der für

ihn verbindlich gewordenen Empfeh
lungen der Kommission sowie die
Bestrafung von Zuwiderhandlungen
gegen die genannten Bestimmungen
und Empfehlungen sicherzustellen;
die Hoheitsrechte der Staaten in be

zug auf ihre Hoheits- und Binnenge
wässer bleiben unberührt.

Im November 1974 beschloß die Fische

reikommission gemäß Artikel 7 Absatz 1
Buchstabe g und h Empfehlungen für
den Fang von Zungen und Schollen und
— setzte Gesamtquoten für den Fang

von Zungen und Schollen in der
Nordsee für das Jahr 1975 fest;

— unterteilte diese Quoten in Einzelquo
ten für Belgien, Dänemark, Frank
reich, die Bundesrepublik Deutsch
land, die Niederlande, das Vereinigte
Königreich und — global — für „an
dere“; die den Niederlanden zugeteil
ten Quoten betrugen für Zungen
9 200 t und für Schollen 47 000 t;

— legte das Gebiet fest, für das diese Be
stimmungen gelten sollten; dieses
Gebiet umfaßte nicht nur die unter

der Hoheitsgewalt der betreffenden
Staaten stehenden Territorialgewässer,
sondern auch einen großen Anteil
der hohen See;

— verbot die Schleppnetzfischerei mit
Schiffen von mehr als 50 BRT und
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mehr als 300 PS in den „Küstenge
wässern“ Belgiens, der Niederlande,
der Bundesrepublik Deutschland und
des westlichen Teils von Dänemark;
10 % eines Fangs, der andere Arten,
betraf, sollten jedoch aus Zungen und
Schollen bestehen können;

— definierte den Ausdruck „Küstenge
wässer" als dasjenige Gebiet, das sich,
von der Basislinie aus gemessen, in
einer Breite von 12 Meilen erstreckt.

B — Auf der Grundlage dieser Empfeh
lungen trafen die niederländischen Behör
den eine Reihe von Maßnahmen zur Be

schränkung der Zungen- und Schollenfi
scherei:

Gemäß Artikel 2 der „Beschikking
vangstbeperking tong en schol 1975"
(Verordnung des niederländischen Mini
sters für Landwirtschaft und Fischerei

vom 25. Februar 1975, in Kraft getreten
am 2. März 1975; im folgenden „BV")
war

„während des Zeitraums, der am Tage
des Inkrafttretens dieser Verordnung um
0 Uhr 00 beginnt, und am 31. Dezember
1975 um 24.00 Uhr endet, die Zungen-
und Schollenfischerei verboten

a) in der Nordsee,
b) im Englischen Kanal,
c) im Kanal von Bristol,
d) in der Inschen See.“

Als Ausnahme von diesem Verbot sah

Artikel 3 Absatz 1 BV vor, daß nieder
ländische Fischer in der Nordsee 9 200 t

Zungen und 47 000 t Schollen fangen
durften, wobei die im Jahre 1975, aber
vor Inkrafttreten der Verordnung gefange
nen Mengen auf diese Gesamtmengen
angerechnet wurden. Diese Ausnahme
galt jedoch nicht „für die Zungen- und
Schollenfischerei in den Küstengewäs
sern mit Schiffen, die eine größere Ton
nage als 50 BRT haben und eine größere
Leistung als 300 PS entwickeln" (Art. 3
Abs. 2); unter „Küstengewässer" verstand
die BV „das Gebiet, das sich, von der Ba
sislinie der Territorialgewässer aus gemes
sen, in einer Breite von 12 Seemeilen er
streckt“ (Art. 1).

Auf der Grundlage der BV erließ die
„Produktschap voor Vis en Visproduk
ten", eine Selbstverwaltungskörperschaft
für die Fischereiwirtschaft, am 20. März
1975 die „Verordening beperking visserij
op tong en schol 1975" (im folgenden
„VB") deren Artikel 3 den Präsidenten
der Produktschap ermächtigte, Maßnah
men zur Ausführung der Verordnung zu
treffen.

Gestützt auf diese Ermächtigung, erließ
der Präsident am 24. April 1975 den Uit
voeringsbesluit beperking visserij op tong
en schol 1975“ (im folgenden „UB"), ein
Beschluß, der denselben Gegenstand wie
die vorgenannten Bestimmungen betraf.
Dieser Beschluß enthielt — in der Fas

sung, die zur Zeit der Vorfälle galt, die
der Rechtssache 3/76 zugrunde liegen —
insbesondere folgende Bestimmungen:

„Artikel 8

(3) Die Zungenfischerei, einschließlich
der Hin- und Rückreise zu den Fang
gründen, ist vom 21. Juli 1975 ab in
den jeweils ersten beiden Wochen
eines vierwöchigen Zeitabschnitts nur
mit einem Schiff gestattet, dessen
Kennzeichen gemäß dem Beschluß
über die Registrierung von Fischerei
fahrzeugen von 1964 aus einem Buch
staben und einer nachfolgenden unge
raden Ziffer besteht.

(4) Beträgt das Gewicht der an Bord
eines züruckkehrenden Schiffes be

findlichen Zungen mehr als 10 %
des Gewichts aller an Bord befindli

chen Fische, so gilt zu Lasten des Ree
ders oder des Fischers die Fahrt als

zum Zwecke der Zungenfischerei
durchgeführt.

Artikel 11

(1) Es ist verboten, Zungen mit einem
Schiff anzulanden, hinsichtlich des
sen gegen Artikel 8 verstoßen worden
ist.

«
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C — a) Die Verordnungen Nr.
2141/70 und 2142/70 des Rates — die

nach den Ereignissen, die den vorliegen
den Rechtssachen zugrunde liegen,, aufge
hoben und durch die Verordnungen Nr.
100/76 und 101/76 (ABl. L 20 vom 28.
Januar 1976, S. 1 bis 19) ersetzt wurden
— enthielten unter anderem folgende
Bestandteile:

Die Verordnung Nr. 2141/70, deren Er
laß auf die Artikel 7, 42, 43 und 235
EWG-Vertrag gestützt wurde,
— enthalt insbesondere folgende Erwä

gungen:
— „Die Errichtung einer gemeinsa

men Marktorganisation für Fische
reierzeugnisse muß durch die Ein
führung einer gemeinsamen Struk
turpolitik für die Fischwirtschaft
ergänzt werden" (erste Erwägung);

— „die Seefischerei ist der wichtigste
Teil der gesamten Fischwirtschaft;
sie weist eine besondere Sozial

struktur sowie spezifische Bedin
gungen für die Nutzung der Mee
resschätze auf" (zweite Erwägung);

— „ ... die Fischer der Gemeinschaft
[müssen] in den der Oberhoheit
oder Gerichtbarkeit der Mitglied
staaten unterliegenden Meeresge
wässern gleichen Zugang zu den
Fanggründen und deren Nutzung
haben ...“ (dritte Erwägung);

— „es sollte die Möglichkeit geschaf
fen werden, gemeinschaftliche
Maßnahmen zum Schutz der
Fischbestände in den betreffen

den Gewässern zu treffen" (vierte
Erwägung);

— führt, u. a. „zur Förderung einer ratio
nellen Nutzung der biologischen
Schätze des Meeres und der Binnenge
wässer", „eine gemeinsame Regelung
für die Ausübung der Fischerei in
den Meeresgewässern" ein (Art. 1);

— bestimmt, daß, mit Ausnahme von
„bestimmten Fanggebieten innerhalb
einer Breite von 3 Seemeilen“ (vgl.
Artikel 4), „die Regelungen der einzel
nen Mitgliedstaaten für die Ausübung
der Fischerei in den ihrer Oberhoheit

oder ihrer Gerichtsbarkeit unterliegen-

den Meeresgewässern“ — d. H. „al
le[n] Gewässer[n], die in den gelten
den Rechtsvorschriften der Mitglied
staaten als solche bezeichnet werden"

— „zu keiner unterschiedlichen Be
handlung anderer Mitgliedstaaten füh
ren [dürfen]“, und daß „die Mitglied
staaten ... insbesondere allen die

Flagge eines Mitgliedstaats führenden
und im Bereich der Gemeinschaft re

gistrierten Fischereifahrzeugen glei
chen Zugang zu den Fanggründen
und zur Fischerei in den [oben] ge
nannten Gewässern [gewähren]“ (Art.
2 Abs. 1 und 3);

— ermächtigt den Rat, für den Fall, daß
„aufgrund der Fischereitätigkeit ... in
den [oben] genannten Meeresgewäs
sern [Gefahr besteht, daß] bestimmte
Fischbestände dieser Gewässer allzu

intensiv ausgebeutet werden, ... die
erforderlichen Maßnahmen zur Erhal

tung dieser Fischbestände [zu] tref
fen“ (Art. 5); von dieser Ermächti
gung hat der Rat noch nicht Ge
brauch gemacht;

— verpflichtet die Mitgliedstaaten, der
Kommission, „soweit irgend mög
lich“, insbesondere „die Entwürfe für
Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten“, die „die Verbesserung der Struk
tur der Fischwirtschaft betreffen", zu
übermitteln, wobei die Kommission
sich hierzu „äußern" kann (Art. 11);

— setzt einen „Ständige[n] Struktur
ausschuß für die Fischwirtschaft" ein,
zu dessen Aufgaben es gehört, „für
die gegenseitige Unterrichtung der
Mitgliedstaaten und der Kommission
auf dem Gebiet der Strukturpolitik,
insbesondere über die Regelung für
die Ausübung der Seefischerei, Sorge
zu tragen" und „die Strukturpolitik
der Mitgliedstaaten ... zu untersu
chen“ (Art. 12 und 13).

Die Verordnung Nr. 2142/70, deren Er
laß auf die Artikel 42 und 43 EWG-Ver

trag gestützt wurde,
— enthält insbesondere folgende Erwä

gungen:
— „Mit dem Funktionieren und der

Entwicklung des gemeinsamen
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Marktes für landwirtschaftliche

Erzeugnisse muß die Gestaltung
einer gemeinsamen Agrarpolitik
Hand in Hand gehen; sie muß
insbesondere eine gemeinsame
Organisation der Agrarmärkte
umfassen, die je nach Erzeugnis
verschiedene Formen annehmen

kann" (erste Erwägung);
— „der Fischerei kommt in der

Agrarwirtschaft bestimmter Kü
stengebiete der Gemeinschaft be
sondere Bedeutung zu. Für die Fi
scher dieser Gebiete stellen die

Erlöse aus dieser Erzeugung den
überwiegenden Teil ihres Einkom
mens dar; es ist daher angezeigt,
durch geeignete Maßnahmen den
rationellen Absatz dieser Erzeu

gung zu fördern und die Stabilität
des Marktes zu gewährleisten"
(zweite Erwägung);

— bei der Anwendung der gemeinsa
men Marktorganisation „muß fer
ner berücksichtigt werden, daß
die Gemeinschaft ein Interesse

daran hat, die Fischbestände so
weit wie möglich zu erhalten"
(vierundzwanzigste Erwägung);

— führt eine Preisregelung ein (Art. 1, 7
bis 16);

— verbietet im Handelsverkehr mit

Drittländern unter anderem „die An
wendung mengenmäßiger Beschrän
kungen" (Art. 17), ohne Maßnahmen
zu erwähnen, die solchen Beschrän
kungen gleichkommen, und ohne
eine entsprechende Bestimmung für
den innergemeinschaftlichen Han
delsverkehr vorzusehen;

— bestimmt, daß „bei der Durchführung
dieser Verordnung ... zugleich den in
den Artikeln 39 und 110 des Vertra

ges genannten Zielen in geeigneter
Weise Rechnung zu tragen [ist]“ (Art.
32).

b) Die Beitrittsakte enthält im Titel II
(„Landwirtschaft") des mit „Übergangs
maßnahmen“ überschriebenen Vierten

Teils ein Kapitel 3, das „Bestimmungen
über Fischereierzeugnisse" betrifft. Dieses
Kapitel ist in zwei Abschnitte unterteilt,

die mit „Gemeinsame Marktorganisation"
(Art. 98 und 99) und „Regelung der Fi
schereirechte" (Art. 100 bis 113) über
schrieben sind.

Artikel 102 bestimmt, daß „spätestens
nach dem sechsten Jahr nach dem Bei
tritt ... der Rat auf Vorschlag der Kom
mission die Voraussetzungen für die
Ausübung des Fischfangs im Hinblick
auf den Schutz der Fischbestände und

die Erhaltung der biologischen Schätze
des Meeres fest[legt]“. Der Rat hat dies
bisher nicht getan.

c) In seiner Sitzung vom 20. Januar
1976 hat der Rat eine „Erklärung“ folgen
den Inhalts abgegeben:

„Der Rat geht hinsichtlich der Quoten,
zu denen sich die Mitgliedstaaten für das
Jahr 1976 im Rahmen [des Nordostatlan
tik-Fischereiübereinkommens] verpflich
tet haben oder verpflichten werden, von
dem Grundsatz einer befristeten Geneh
migung durch die Gemeinschaft aus und
fordert die Kommission auf, ihm geeig
nete Vorschläge zu unterbreiten, auf
Grund deren er im Laufe dieses Jahres
eine Regelung für die gemeinschaftliche
Verwaltung dieser Fangquoten prüfen
kann."

In das Protokoll dieser Sitzung wurde fol
gender Satz aufgenommen:

„Bei der Abgabe dieser Erklärung unter
streicht der Rat, daß sie in ihrem ersten
Teil die Gültigkeit der auf Empfehlung
[des Nordostatlantik-Fischereiüberein
kommens] getroffenen einzelstaatlichen
Maßnahmen in keiner Weise berührt."

Nachdem die Kommission den vorer

wähnten Vorschlag unterbreitet hatte, er
ließ der Rat am 6. April 1976, d. h. nach
den hier interessierenden Fängen, die bis
zum 31. Dezember 1976 geltende Verord
nung Nr. 811/76 „zur vorübergehenden
Genehmigung bestimmter Fangquotenre
gelungen im Fischereisektor“ (ABl. L 94
vom 9. April 1976, S. 1). Diese Verord
nung, deren Erlaß auf Artikel 43 des Ver
trages gestützt wurde,
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— enthält folgende Erwägungen:
— „Die Fischbestände des Meeres

wären durch unkontrollierte

Fänge sehr gefährdet. Würden die
Anlandemengen nicht begrenzt
werden, so bestünde die Gefahr,
daß eine rationelle Produktions

entwicklung der Fischereierzeug
nisse gestört wird" (erste Erwä
gung);

— „mehrere Mitgliedstaaten sind da
her internationale Verpflichtun
gen zur Beschränkung der Fänge
ihrer Fischereiflotten eingegan
gen" (zweite Erwägung);

— „bis zum Erlaß einer endgültigen
Regelung zur gemeinschaftlichen
Produktionsbeschränkung auf die
sem Sektor ist es zur Vermeidung
von Zweifeln an der Rechtmäßig
keit der einzelstaatlichen Maßnah

men angezeigt, die Mitgliedstaa
ten für den zur Verwirklichung
einer solchen Regelung erforderli
chen Zeitraum zu ermächtigen,
die Fangregelungen, die sich aus
ihren internationalen Verpflich
tungen ergeben, vorübergehend
beizubehalten" (dritte Erwägung);

— bestimmt, daß „die Mitgliedstaaten
... ermächtigt [werden], die Fänge ih
rer Fischereiflotten entsprechend den
bereits eingegangenen oder zukünftig
eingegangenen internationalen Ver
pflichtungen zu beschränken" (Art. 1).

2. Geschehensablauf und Verfahren

A — Die Vertreter der Anklage (Officie
ren van Justitie) bei den vorlegenden Ge
richten leiteten Strafverfahren gegen be
stimmte Personen und Firmen ein, de
nen sie folgendes zur Last legen:
— Rechtssache 3/76: Am oder um den

4. August 1975 habe Kramer gegen
die Artikel 8 Absatz 3 und 11 Ab

satz 1 des UB dadurch verstoßen, daß
er eine 300 kg übersteigende Menge
Zungen angelandet habe, und dies
mit einem Schiff, das unter dem
Kennzeichen UK 86 registriert sei,
einem Kennzeichen also, das eine ge
rade Zahl enthalte.

— Rechtssache 4/76: Am oder um den

13. Mai 1975 habe van den Berg ge
gen Artikel 2 der BV dadurch versto
ßen, daß er in der Küstenzone der
Nordsee die Fischerei auf Scholle

oder Zunge unter Benutzung eines
Schiff betrieben habe, das eine hö
here Tonnage als 50 Bruttoregisterton
nen und eine größere Leistung als
300 PS gehabt habe.

— Rechtssache 6/76: Am oder um den
12. Mai habe die Gesellschaft Kramer

en Bais eine Straftat begangen, die
der dem Angeklagten van den Berg
zur Last gelegten gleiche.

В — Nachdem sich die Angeklagten
der Ausgangsverfahren auf die Unverein
barkeit der niederländischen Regelung
mit dem Gemeinschaftsrecht berufen

hatten, legten die Arrondissementsrecht
banken Zwolle und Alkmaar mit Ent

scheidungen vom 24. Dezember 1975
(Zwolle: Rechtssachen 3/76 und 4/76)
und 2. Januar 1976 (Alkmaar: Rechts
sache 6/76), bei der Kanzlei des Gerichts
hofes eingegangen am 12. bzw. 23. Ja
nuar 1976, dem Gerichtshof folgende Fra
gen vor:
1. Sind die Mitgliedstaaten ..., insbeson

dere im Hinblick auf die Artikel 38

bis 47 EWG-Vertrag, die Verordnun
gen Nr. 2141/70 und Nr. 2142/70 so
wie Artikel 102 der [Beitrittsakte],
noch befugt, Quotisierungsmaßnah
men zu treffen, wie sie ... die [BV]
und die [VB und UB] vorsehen?

2. Sind die Organe der EWG allein be
fugt, Abkommen über Maßnahmen zu
schließen, mit denen der Fischbestand
so gut wie möglich erhalten werden
soll, wie sie z. B. in Artikel 7 unter
den Buchstaben g und h des [Nord
ostatlantik - Fischereiübereinkommens]
niedergelegt sind?

3. Sind Quotisierungsmaßnahmen —
wie sie in ... [der BV, dem VB und
dem UB] niedergelegt sind — mit
dem Gemeinschaftsrecht vereinbar,
insbesondere mit den Artikeln 30, 31
und 34 EWG-Vertrag, Artikel 102 der
[Beitrittsakte] sowie den Verordnun
gen Nr. 2141/70 und Nr. 2142/70?
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4. Gelten die Artikel 30, 31 und 34
EWG-Vertrag nach ihrer Rechtsnatur
in den Rechtsordnungen der Mitglied
staaten der EWG unmittelbar?

Gemäß Artikel 20 der Satzung des Ge
richtshofes der EWG haben
— in den Rechtssachen 3 und 4/76 der

Vertreter der Anklage bei der Arron
dissementsrechtbank Zwolle und die

Angeklagten der Ausgangsverfahren,
— in der Rechtssache 6/76 der Ange

klagte des Ausgangsverfahrens und
die italienische Regierung,

— in den Rechtssachen 3, 4 und 6/76
die britische, die dänische und die
niederländische Regierung sowie der
Rat und die Kommission

schriftliche Erklärungen abgegeben.

Der Gerichtshof hat am 5. Mai 1976 die

Verbindung der Rechtssachen für die
Zwecke des mündlichen Verfahrens und

einer gemeinsamen Entscheidung be
schlossen.

Er hat auf Bericht des Berichterstatters

nach Anhörung des Generalanwalts be
schlossen, ohne vorherige Beweisauf
nahme die mündliche Verhandlung zu
eröffnen.

II — Zusammenfassung der ge
mäß Artikel 20 der Satzung
des Gerichtshofes der EWG

abgegebenen Erklärungen

Der Vertreter der Ankage bei der Arron
dissementsrechtbank Zwolle bemerkt,
daß für die Frage, ob die innerstaatlichen
Beschränkungen des Fischfangs in Wider
spruch zu der Verordnung Nr. 2142/70
stünden, zunächst das Urteil des Gerichts
hofes vom 30. Oktober 1974 in der

Rechtssache Van Haaster („Hyazinthenan
bau“, Rechtssache 190/73 — Slg. 1974,
1123) heranzuziehen sei. Dieses Urteil
habe eine auf die Beschränkung der Pro
duktion gerichtete innerstaatliche Maß
nahme für unvereinbar mit einer Verord

nung gehalten, die eine gemeinsame
Marktorganisation errichtet und im Han
del zwischen den Mitgliedstaaten jede

mengenmäßige Beschränkung oder Maß
nahme gleicher Wirkung ausdrücklich
verboten habe. Die Verordnung Nr.
2142/70 spreche ein derartiges Verbot
nicht aus; ihr Artikel 17 sei für den vor
liegenden Fall ohne Bedeutung, da die
betroffenen Drittländer selbst den von
dem Nordostatlantik-Fischereiüberein

kommen vorgesehenen Quotenregelun
gen unterlägen; diese Ansicht wird auch
von der britischen Regierung vertreten.

Unter diesen Voraussetzungen müsse un
tersucht werden, ob diese Regelungen
mit dem Zweck und den Grundsätzen

der gemeinschaftsrechtlichen Regelung
vereinbar seien. Hierfür sei weniger die
Verordnung Nr. 2142/70, als vielmehr
die Verordnung Nr. 2141/70 heranzuzie
hen, die, ganz wie das Nordostatlantik-Fi
schereiübereinkommen, die Erhaltung
der Fischgründe zu sichern beabsichtige.
Diese Betrachtungsweise finde im übri
gen in der Unterteilung eine Stütze, die
innerhalb des der Fischerei gewidmeten
Kapitels der Beitrittsakte vorgenommen
worden sei.

Der Gerichtshof habe für Recht erkannt,
daß „in den Bereichen, in denen die
Gemeinschaft zur Verwirklichung einer
vom Vertrag vorgesehenen gemeinsamen
Politik Vorschriften erlassen hat, die in
irgendeiner Form gemeinsame Rechtsnor
men vorsehen, die Mitgliedstaaten weder
einzeln noch selbst gemeinsam handelnd
berechtigt [sind], mit dritten Staaten Ver
pflichtungen einzugehen, die diese Nor
men beeinträchtigen“ (EuGH 31. März
1971 — „Europäisches Übereinkommen
über Straßenverkehr" — AETR, 22/70 —
Slg. 1971, 275 Nr. 17). Hieraus folge, daß
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten,
Quotenregelungen auf dem Gebiet der
Fischerei einzuführen und internationale

Abkommen über die Erhaltung der Fisch
gründe abzuschließen, erst dann ende,
wenn der Rat Maßnahmen aufgrund der
Artikel 5 der Verordnung Nr. 2141/70
und 102 der Beitrittsakte getroffen habe.
Die streitige Regelung sei daher mit dem
Gemeinschaftsrecht vereinbar.
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Die Angeklagten der Ausgangsverfahren
in den Rechtssachen 3 und 4/76 sowie in

der Rechtssache 6/76 haben gleichlau
tende Schriftsätze eingereicht.

a) Sie geben eine Darstellung des Sach
verhalts, aus der sie folgern, daß die strei
tigen innerstaatlichen Maßnahmen den
Handelsverkehr zwischen den Mitglied
staaten störten oder zu stören geeignet
seien.

Die Angeklagten führen den Wortlaut
einer Reihe von Bestimmungen der BV,
des VB und des UB unter Hervorhebung
der aufeinanderfolgenden Änderungen
an, die einige unter ihnen im Laufe des
Jahres 1975 erfahren hätten.

Zunge und Scholle seien Plattfische und
bildeten für die Niederlande die wichtig
sten Grundfischarten — ein Ausdruck,
der den Gegensatz zu den Hochseefisch
arten kennzeichne, d. h. denjenigen, die
sich in einer gewissen Entfernung vom
Meeresgrund bewegten. Die Grundfische
rei werde im wesentlichen von Unterneh
men der Kleinen Hochseefischerei mit

eigens zu diesem Zweck konstruierten
Schleppnetzfischereischiffen betrieben,
mit denen Hochseefischarten nicht renta

bel gefischt werden können. Die Festset
zung von Quoten für bestimmte Grund
fischarten habe den Nachteil, daß nach
Erreichen der Quote die Grundfischerei
eingestellt werden müsse, da es unmög
lich sei, nicht auch Fische der betreffen
den Arten zu fangen. Es habe keinen
Sinn, zuviel gefangene Fische in die See
zurückzuwerfen, da die Überlebenschan
cen zurückgeworfener Fische nur etwa
15 % betrügen.

Die Angeklagten legen Zahlen vor, die
sich unter anderem auf die Entwicklung
der niederländischen Schleppnetzfische
reiflotte für die Grundfischerei, die relati
ven und absoluten Mengen der von die
ser Flotte gefangenen Plattfische, die von
den Niederlanden aus- und eingeführten
Fischmengen sowie die von den nieder
ländischen Unternehmen der Hochseefi

scherei erzielten Geschäftsergebnisse be-

ziehen. In diesem Zusammenhang wei
sen insbesondere darauf hin, daß
— die gesamte Flotte in besonderem

Maße von der Fischerei auf Plattfi

sche, insbesondere auf Zungen, ab
hängig sei;

— 90 % der gefangenen Zungen und
Schollen ausgeführt würden, und
zwar hauptsächlich in andere Mit
gliedstaaten;

— die für 1975 festgesetzten Quoten ge
genüber den durchschnittlichen Fän
gen von 1971 bis 1973 eine Vermin
derung um 47 % für Zunge und 9 %
für Scholle bedeutet hätten; wegen
dieser verheerenden Konsequenzen
hätten die Behörden Sanierungsmaß
nahmen treffen müssen, die sich je
doch als unzureichend herausgestellt
hätten;

— zahlreiche Fischer in Konkurs gefal
len wären, wenn die genannten Quo
ten eingehalten worden wären; dies
erkläre, warum die Strafverfolgungsbe
hörde im Jahre 1975 in ungefähr 600
Fällen Strafverfolgungsmaßnahmen
eingeleitet habe.

Das 12-Meilen-Verbot für große Schiffe
sei in Belgien und in der Bundesrepublik
Deutschland viel später als in den Nieder
landen erlassen worden, woraus die belgi
schen und deutschen Fischer einen er

heblichen Vorteil gezogen hätten. Die
Quotenregelung führe im übrigen zu
einer ungerechtfertigten Beschränkung
der niederländischen Produktion im Ver

hältnis zu der der anderen Mitgliedstaa
ten; da die Quoten auf der Grundlage der
Fangergebnisse der sechziger Jahre festge
setzt worden seien, habe die Aufteilung
die Zunahme der Fangkapazität in den
Niederlanden zu Beginn der siebziger
Jahre nicht berücksichtigt. Da das Verbot
die großen Schiffe treffe, seien die nieder
ländischen Fischer noch mehr benachtei

ligt, weil die anderen Mitgliedstaaten
über Schleppnetzfischereischiffe von ge
ringerer Tonnage und niedrigerer Lei
stung verfügten. Die Tatsache, daß jeder
Mitgliedstaat ein absolutes Verbot, Fische
auf den Markt zu bringen, erlassen
könne, begünstige endlich Einfuhren aus

1288



KRAMER

anderen Mitgliedstaaten; so hätten die
Niederlande vor kurzem erhebliche Men

gen Zunge aus Belgien eingeführt, wohin
gegen die herkömmlichen Handels
ströme in die entgegengesetzte Richtung
gingen.

b) Zu den rechtlichen Problemen neh
men die Angeklagten wie folgt Stellung:

1. Fasse man die erste Frage der vorle
genden Gerichte allgemeiner, so gehe sie
dahin, inwieweit die Mitgliedstaaten
noch befugt seien, Bestimmungen auf
einem Gebiet zu erlassen, für das eine
gemeinsame Marktorganisation gelte.

Zu dieser Frage liege eine nunmehr gefe
stigte Rechtsprechung des Gerichtshofes
vor, aus der sich der Grundsatz ergebe,
daß sich die Staaten aller Maßnahmen zu

enthalten hätten, die eine Beeinträchti
gung oder Abweichung von der betreffen
den Marktorganisation mit sich brächten,
wobei eine solche Beeinträchtigung auch
aus einem Konflikt mit den Zielsetzun

gen der die Marktorganisation errichten
den Verordnung folgen könne.

Im vorliegenden Fall sei zu berücksichti
gen, daß die Verordnung Nr. 2141/70
eine Ergänzung der Verordnung Nr.
2142/70 darstelle.

Die von den niederländischen Behörden

festgesetzten Quoten seien mit diesen
Verordnungen unvereinbar.

aa) Die Mitgliedstaaten dürften keine
Maßnahmen in diesem Bereich treffen,
für den allein die Gemeinschaft zustän

dig sei:

Dies ergebe sich bezüglich der Küstenge
wässer schon aus Artikel 5 der Verord

nung Nr. 2141/70.

Bezüglich der Fischerei auf hoher See
müsse beachtet werden, daß die Artikel 2
bis 5 dieser Verordnung zwar bestimmte
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten hin
sichtlich der ihrer Oberhoheit unterlie

genden Meeresgewässer auf die Gemein-

schaft übertrügen, eine solche Übertra
gung aber für eine gemeinsame Regelung
der Fischerei auf hoher See nicht erfor
derlich sei. In diesem Gebiet bestehe also

a fortiori eine Regelungsbefugnis der
Gemeinschaft. Dies werde bestätigt
— durch Artikel 1 der Verordnung;
— durch die Verordnung Nr. 802/68 des

Rates vom 27. Juni 1968 über die
gemeinsame Begriffsbestimmung für
den Warenursprung (ABl. L 148 vom
28. Juni 1968, S. 1), nach deren Arti
kel 4 Absatz 2 Buchstabe f als „voll
ständig in einem Land gewonnene
oder hergestellte Waren" auch „Er
zeugnisse der Seefischerei und andere
Meereserzeugnisse [gelten], die von
Schiffen aus gefangen sind, die in die
sem Land ins Schiffsregister eingetra
gen oder angemeldet sind und die die
Flagge dieses Landes führen".

bb) Die Verordnung Nr. 2142/70 be
zwecke unter anderem, das Angebot an
Fischen und Fischereierzeugnissen durch
die Einführung eines Systems gemeinsa
mer Vermarktungsnormen zu begrenzen,
und die Nachfrage nach Fischen und Fi
schereierzeugnissen durch Anwendung
von Unterstützungspreisen aufrechtzuer
halten. Das Funktionieren eines solchen

Systems werde gestört, wenn die Mitglied
staaten das Angebot durch einseitig und
ohne Koordinierung festgesetzte Quoten
beeinflußten. Die Angeklagten berufen
sich auf das Urteil in der Rechtssache

Van Haaster und weisen darauf hin, daß
die Marktorganisation für Fischereierzeug
nisse, die eine Preisregelung enthalte, so
gar noch weiter gehe als die betreffende
Verordnung in jener Rechtssache. Sie stüt
zen sich ferner auf die Urteile in den

Rechtssachen Galli (EuGH 23. Januar
1975 — 31/74 — Slg. 1975, 47) und
Tasca (EuGH 26. Februar 1976 — 65/75
— noch nicht veröffentlicht), nach denen
„in den Bereichen, die einer gemeinsa
men Marktorganisation unterliegen —
und erst recht, wenn diese Organisation
auf einem gemeinsamen Preissystem fußt
—, die Mitgliedstaaten nicht mehr befugt
sind, durch einseitig erlassene innerstaat
liche Rechtsvorschriften in den Preisbil-
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dungsmechanismus der gemeinsamen
Marktorganisation einzugreifen."

Daß nationale Quoten die Preisentwick
lung empfindlich stören könnten, ergebe
sich aus der Kurve der in den Niederlan

den im Jahre 1975 für verschiedene quo
tisierte Fischarten festgestellten Preise.
Die hier streitigen Maßnahmen seien be
sonders störend, da sie die Produktionsbe
dingungen zugunsten der Fischer in ande
ren Mitgliedstaaten beeinflussen könn
ten.

Hiergegen könne nicht geltend gemacht
werden, daß die Quotisierungsmaßnah
men im Rahmen der Strukturpolitik auf
dem Fischereisektor keine marktord

nende Funktion hätten, sondern biologi
scher Natur seien. Zwischen Strukturpoli
tik und Marktorganisation bestehe ein
enger Zusammenhang. Angesichts des
erheblichen Umfangs der Fischerei in
den Niederlanden und der Tatsache, daß
Fischereierzeugnisse zu einem großen
Teil ausgeführt würden, sei eine einseitig
durchgeführte Strukturpolitik von weitge
hendem Einfluß auf den gemeinsamen
Markt.

2. Aus ähnlichen wie den oben darge
legten Gründen sei auch die dritte Frage
zu verneinen. Jede Beschränkung der Pro
duktion ziehe automatisch eine Beschrän

kung der Ausfuhr nach sich, was auch im
vorliegenden Fall habe festgestellt wer
den können. Darüber hinaus betreffe die

streitige niederländische Regelung nicht
nur die Produktion, sondern auch den
Handel mit Fischen, da sie auch die
Frage regele, ob und wie das Produkt auf
den Markt gebracht werden könne. Die
Entscheidungsgründe des Urteils Van
Haaster seien damit entsprechend an
wendbar.

3. Was die zweite Frage betreffe, so
führe die vom Gerichtshof in seinem

AETR-Urteil dargelegte Auffassung dazu,
eine ausschließliche Zuständigkeit der
Gemeinschaft anzunehmen, mit Drittstaa
ten Abkommen auf dem Fischereisektor

zu schließen. Es treffe zwar zu, daß die

Verordnungen Nr. 2141/70 und Nr.
2142/70 — im Gegensatz zu der Verord
nung Nr. 543/69 in der Rechtssache
AETR — eine Zuständigkeit der Gemein
schaft auf dem Gebiet der Außenbezie

hungen nicht ausdrücklich vorsähen; die
ser Unterschied sei jedoch belanglos, da
die Fischereiverordnungen eine viel wei
ter gehende Marktorganisation errichtet
hätten als seinerzeit die Verordnung Nr.
543/69. Ein weiterer Unterschied zwi
schen der Rechtssache AETR und dem

vorliegenden Fall bestehe darin, daß hier
die Mitgliedstaaten sich Drittländern ge
genüber noch nicht gebunden hätten;
das am 9. März 1974 in London unter
zeichnete Fischerei-Ubereinkommen
stehe im übrigen nach seinem Artikel 10
einer Regelung von Fischereiangelegen
heiten durch die Gemeinschaft nicht ent

gegen.

Die hier vertretene Ansicht sei vom Ge
richtshof in seinem am 11. November

1975 erstatteten Gutachten 1/75 (Slg.
1975, 1355) und im Urteil Galli bestätigt
worden.

Die Mitgliedstaaten hätten die Kommis
sion beauftragen können und müssen, im
Rahmen des Nordostatlantik-Fischerei

übereinkommens Verhandlungen über
die gemeinschaftliche Festsetzung von
Quoten zu führen. Die Ansicht, der Rat
könne die einzelnen Mitgliedstaaten er
mächtigen, Quoten individuell auszuhan
deln und durchzusetzen, könne dagegen
nur schwerlich vertreten werden.

4. Die vierte Frage der vorlegenden Ge
richte sei in den Urteilen Galli und

Tasca implizite bejaht worden. Zwar hät
ten sich diese Urteile darauf beschränkt
festzustellen, daß die in Gemeinschafts
verordnungen enthaltenen Bestimmun
gen unmittelbar gelten und Maßnahmen
mit gleicher Wirkung wie mengenmä
ßige Beschränkungen verbieten; es unter
liege aber keinem Zweifel, daß gleiches
auch für Artikel 30 EWG-Vertrag gelten
müsse. Da die Verordnungen Nr.
2141/70 und Nr. 2142/70 zu diesem

Punkt schwiegen, ergebe sich das Verbot
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direkt aus Artikel 30. Dieses Schweigen
erkläre sich daraus, daß diese Verordnun
gen nach Ablauf, die in den Rechtssa
chen Galli und Tasca maßgebenden Ver
ordnungen dagegen während der Über
gangszeit erlassen worden seien, zu
einem Zeitpunkt also, als Artikel 44 des
Vertrages noch die Möglichkeit vorgese
hen habe, von den Artikeln 30 ff. abzu
weichen.

Die britische Regierung führt aus, die
Küstenstaaten der Nordsee übten nur in
nerhalb einer Zone von 12 oder auch

weniger Meilen Hoheitsbefugnisse in Fi
schereiangelegenheiten aus, so daß der
größte Teil der Nordsee den Status der
Hohen See habe und somit vom Grund
satz der Fischereifreiheit beherrscht sei.

Nach Völkerrecht bestehe eine förmliche

Verpflichtung zur Erhaltung der Fischbe
stände:

— Der Internationale Gerichtshof habe

in seinem Urteil über Hoheitsbefug
nisse in Fischereiangelegenheiten
(Fisheries Jurisdiction Cases, ICJ Re
ports 1974, S. 3 ff, 175 ff.) festgestellt,
daß Island, das Vereinigte Königreich
und die Bundesrepublik Deutschland
„verpflichtet sind, die [Fisch-]Be
stände zu beobachten und unter

Beachtung wissenschaftlicher Er
kenntnisse und anderer verfügbarer
Daten gemeinsam Maßnahmen zur
Erhaltung ... dieser Bestände zu prü
fen".

— Gemäß Artikel 1 der 1958 in Genf

geschlossenen Convention on Fish
ing and Conservation of Living Re
sources of the High Seas (Abkommen
über die Fischerei und die Erhaltung
der biologischen Reichtümer der
Hohen See), zu dessen Vertragspar
teien das Vereinigte Königreich und
andere Mitgliedstaaten gehörten, sei
das Recht zur Fischerei auf hoher See

mit der Verpflichtung verbunden, die
notwendigen Erhaltungsmaßnahmen
zu treffen.

— Das Nordostatlantik-Fischereiüberein

kommen betreffe gleichfalls die Erhal
tung der Fischbestände.

Diese Verpflichtungen müßten die Ge
meinschaftsorgane beachten, was auch in
der Verordnung Nr. 2141/70 in gewissem
Maße geschehen sei. Gemäß Artikel 234
EWG-Vertrag und Artikel 5 der Beitritts
akte blieben Rechte und Pflichten aus

Übereinkünften, die vor dem Inkrafttre
ten des Vertrages geschlossen worden
seien, unberührt. Im Falle des Vereinig
ten Königreichs gelte dies unter anderem
für das Nordostatlantik-Fischereiüberein
kommen.

Die streitige niederländische Regelung
sei, wie die entsprechenden Bestimmun
gen im Vereinigten Königreich und ande
ren Mitgliedstaaten, zur Ausführung der
Artikel 7 und 8 des Nordostatlantik-Fi
schereiübereinkommen erlassen worden.

Die Quoten würden im allgemeinen für
ein Jahr festgesetzt; die im vorliegenden
Fall interessierenden hätten bis Ende

1976 Geltung.

Vor und nach den Tagungen der Fische
reikommission hätten sich die Mitglied
staaten und die Kommission der EG da

hin verständigt, eine gemeinsame Hal
tung einzunehmen.

Zur ersten Frage

Nach der Rechtsprechung des Gerichts
hofes seien die Mitgliedstaaten auf Gebie
ten, die nur zu einem Teil durch die
Gemeinschaft geregelt worden seien, zur
Regelung der übrigen Teile weiterhin be
fugt, soweit dadurch die gemeinschaft
liche Regelung nicht beeinträchtigt
werde.

So sei es im vorliegenden Fall. Die Be
stimmungen der Verordnung Nr.
2142/70 beträfen, wie sich aus der ersten
und zweiten Begründungserwägung er
gebe, die Vermarktung angelandeter Fi
sche, regelten dagegen nicht die Fische
rei selbst. Zwar müsse nach der vorletz

ten Begründungserwägung das Interesse
der Gemeinschaft an der Erhaltung der
Fischbestände berücksichtigt werden,
doch sehe keine einzige Bestimmung der
Verordnung, ausgenommen vielleicht
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Artikel 32, entsprechende Maßnahmen,
geschweige denn Fangquoten vor. Die
Verordnung Nr. 2141/70 spreche dage
gen ausdrücklich von erhaltenden Maß
nahmen, doch stelle ihr Artikel 5 kein
konkretes System für die Erhaltung der
Bestände auf und gelte nicht für die
hohe See. Darüber hinaus habe der Rat

bisher weder die in diesem Artikel vorge
sehenen Ausführungsmaßnahmen getrof
fen, noch übrigens die in Artikel 102 der
Beitrittsakte genannten Voraussetzungen
festgelegt. Nach der Verordnung Nr.
2141/70, insbesondere den Artikeln 2, 11
und 13, seien die Mitgliedstaaten also
noch uneingeschränkt befugt, autonom
zu handeln. Es gehe nicht an, unter Vor
wegnahme möglicher zukünftiger Maß
nahmen des Rates die allgemeinen Be
stimmungen der Artikel 38 bis 47 EWG-
Vertrag und der Verordnungen Nr.
2141/70 und Nr. 2142/70 zugrunde zu
legen, zumal diese nur für die Meeresge
wässer Geltung hätten, die der Oberho
heit oder der Gerichtsbarkeit der Mit

gliedstaaten unterlägen.

Die erste Frage sei nach alledem zu beja
hen.

Zur zweiten Frage

Das Urteil des Gerichtshofes in der
Rechtssache AETR könne in verschiede

ner Weise ausgelegt werden; dies gelte
insbesondere für Nr. 17 der Entschei

dungsgründe, wonach die Mitgliedstaaten
in den Bereichen, in denen die Gemein
schaft „Vorschriften erlassen hat, die ...
gemeinsame Rechtsnormen vorsehen",
nicht mehr berechtigt seien, mit dritten
Staaten Verpflichtungen einzugehen, die
diese Normen beeinträchtigen. Nach Auf
fassung der britischen Regierung gelte
dies nicht, wenn — wie im vorliegenden
Fall — die „gemeinsamen Rechtsnor
men“ nicht denselben Gegenstand wie
das mit dritten Staaten geschlossene Ab
kommen beträfen.

Die vom Gerichtshof in seinem Gutach

ten 1/75 angestellten Erwägungen könn
ten ebensowenig herangezogen werden.

Dieses Gutachten betreffe die Bestim

mungen über die gemeinsame Handels
politik, die der Gemeinschaft die aus
schließliche Zuständigkeit zum Ab
schluß völkerrechtlicher Abkommen auf

diesem Gebiet übertragen hätten. Zwar
beziehe sich Artikel 17 der Verordnung
Nr. 2142/70 implizite auf die Bestim
mungen über die gemeinsame Handels
politik, betreffe jedoch nicht die für ein
heimische Erzeuger geltende Regelung.
Auch Artikel 30, 31 und 34 EWG-Ver
trag beträfen nur angelandeten Fisch und
Fischereierzeugnisse.

Die zweite Frage sei mithin zu vernei
nen.

Zur dritten Frage

Aus den Darlegungen zu den ersten zwei
Fragen ergebe sich, daß die dritte Frage
zu bejahen sei.

Artikel 38 bis 47 EWG-Vertrag und die
Verordnungen Nr. 2141/70 und Nr.
2142/70 seien im Zusammenhang mit
Artikel 102 der Beitrittsakte zu lesen. Ar

tikel 30, 31 und 34 EWG-Vertrag fänden
auf innerstaatliche Maßnahmen zur Be

schränkung der Fischfänge keine Anwen
dung. Artikel 2 der Verordnung Nr.
2141/70 begründe keine Verpflichtung
der Mitgliedstaaten „freien Zugang" zu
gewähren. Die völkerrechtliche Verpflich
tung der Mitgliedstaaten zur Erhaltung
der Fischbestände dürfe nicht dadurch

unterlaufen werden, daß die Gemein
schaft eine weitergehende als die ihr ge
genwärtig zustehende Regelungsbefugnis
in Anspruch nehme.

Der Gerichtshof habe zwar in der Rechts

sache Van Haaster entschieden, daß eine
produktionsbeschränkende Maßnahme
die gleiche Wirkung wie eine mengenmä
ßige Beschränkung haben könne, doch
beruhe diese Entscheidung ersichtlich
auf Erwägungen, die durch die spezifi
schen Merkmale der in jenem Fall maß
gebenden Gemeinschaftsverordnung ver
anlaßt worden seien und in keinem Zu

sammenhang mit Artikel 30, 31 und 34
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EWG-Vertrag stünden. Die im vorliegen
den Fall getroffenen Maßnahmen zur
Erhaltung der Fischbestände könnten
mit produktionsbeschränkenden Maßnah
men im Sinne der Rechtssache Van Haa

ster nicht gleichgesetzt werden.

Zur vierten Frage

Die Beantwortung dieser Frage erübrige
sich im Hinblick auf das zuvor Gesagte.

Die dänische Regierung weist darauf hin,
daß die hier maßgebenden Bestimmun
gen des Nordostatlantik-Fischereiüberein
kommens auf wissenschaftlichen Untersu

chungen beruhten und beschlossen wor
den seien, weil die ursprünglich getroffe
nen Schutzmaßnahmen sich als unzurei
chend erwiesen hätten. Von 1966 bis

1974 seien trotz Steigerung der Fangkapa
zität die Gesamtfänge bei Zunge von
31 000 auf 17 000 t zurückgegangen, wäh
rend sie bei Scholle unverändert geblie
ben seien. Quotisierungsmaßnahmen hät
ten denselben Charakter wie Bestimmun

gen über Schonzeiten und -gebiete.

Zwischen der Landwirtschaft im eigentli
chen Sinne und der Fischerei beständen

wesentliche Unterschiede, so daß die für
den einen Sektor geltenden Grundsätze
nicht ohne weiteres auf den anderen über

tragen werden könnten. Insbesondere
könne in der Fischerei die „Produktion"
nicht je nach den Bedürfnissen des Mark
tes erhöht oder vermindert werden. Maß
nahmen zur Erhaltung der Fischbestände
seien daher von entscheidender Wichtig
keit: Sie beschränkten die Produktion

nicht, sondern gewährleisteten auf lange
Sicht gerade die größtmögliche Produk
tion.

Dagegen sehe die Verordnung Nr.
2142/70, wie sich aus den Begründungser
wägungen und aus Artikel 5 ergebe, pro
duktionsbeschränkende Maßnahmen mit

dem Ziel vor, das Angebot der Nachfrage
anzupassen. Derartige Maßnahmen unter
schieden sich grundlegend von solchen,
die zur Erhaltung der Fischbestände ge
troffen würden.

Es gebe keine Bestimmung des Gemein
schaftsrechts, die den Mitgliedstaaten ver
böte, Fangquoten festzusetzen:
— Artikel 39 EWG-Vertrag nenne als

Ziele der gemeinsamen Agrarpolitik
unter anderem die Stabilisierung der
Märkte und die Gewährleistung der
Versorgung. Auf dem Fischereisektor
könnten diese Ziele nur mit Hilfe
von erhaltenden Maßnahmen erreicht

werden, was im übrigen auch die vier
undzwanzigste Begründungserwägung
der Verordnung Nr. 2142/70 aner
kenne.

— Diese Verordnung enthalte zwar
keine Bestimmungen über derartige
Maßnahmen, doch setzten die Begrün
dungserwägungen und Artikel 2 und
5 der Verordnung Nr. 2141/70
voraus, daß auf nationaler wie gemein
schaftlicher Ebene solche Maßnah

men getroffen werden könnten. Die
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten er
gebe sich auch aus Artikel 100 Absatz
1 der Beitrittsakte.

Die Entscheidungsgründe des Urteils in
der Rechtssache Van Haaster seien für

den vorliegenden Fall nicht maßgebend,
da die streitige Quotisierungsregelung in
keiner Weise auf den freien Warenver

kehr einwirke. Es bestehe nicht der ge
ringste Anlaß zu der Annahme, daß die
Quoten höher ausgefallen wären, wenn
nicht die Mitgliedstaaten, sondern die
Gemeinschaft die Verhandlungen inner
halb der Fischereikommission geführt
hätte. Diese Quoten könnten aus den
genannten Gründen, im Gegensatz zu
möglichen Quoten für Bereiche der
eigentlichen Landwirtschaft, nicht als pro
duktionsbeschränkende Maßnahmen an

gesehen werden.

Artikel 102 der Beitrittsakte und die Ver

ordnung Nr. 2141/70 bezögen sich nur
auf eine Meereszone von gegenwärtig
höchstens 12 Meilen Breite. Die im Rah
men des Nordostatlantik-Fischereiüber

einkommens festgesetzten Quoten beträ
fen dagegen hauptsächlich Fänge auf
hoher See. Selbst wenn man unterstelle,
daß Artikel 102 auch für Maßnahmen
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außerhalb der Zwölfmeilenzone gelte, so
ändere dies nichts daran, daß die Mit
gliedstaaten mangels Ausführung dieser
Bestimmung durch die Gemeinschaft vor
der Notwendigkeit gestanden hätten,
selbst die erforderlichen erhaltenden Maß
nahmen zu treffen.

Eine völlig andere Lage entstehe, wenn
— wie zu erwarten sei — die erwähnte
Zone auf 200 Meilen erweitert werde.

Der räumliche Geltungsbereich der ge
nannten Bestimmungen des Gemein
schaftsrechts würde alsdann den größten
Teil der Nordsee umfassen; in diesem
Fall könne und müsse die Gemeinschaft

gegebenenfalls wirksame erhaltende Maß
nahmen treffen. Bis zu jenem Zeitpunkt
aber seien die Entscheidungsgründe des
Urteils des Gerichtshofes in der Rechts

sache AETR in Ermangelung einer tat
sächlichen Grundlage für ein derartiges
Vorgehen der Gemeinschaft nicht maßge
bend. Gegenwärtig sei es auch aus politi
schen Gründen nicht möglich, das Nord
ostatlantik-Fischereiübereinkommen da

hin zu ändern, daß der Gemeinschaft, die
kein Staat sei, der Beitritt ermöglicht
werde.

Die dänische Regierung ist zusammenfas
send der Ansicht, daß die erste und dritte
Frage zu bejahen, die zweite zu vernei
nen sei.

Die italienische Regierung beschränkt
ihre Bemerkungen auf die erste und die
dritte Frage. Der mit der ersten Frage
angesprochene mögliche Widerspruch
zwischen der nationalen und der gemein
schaftlichen Regelung werfe keine Frage
der Unzuständigkeit, sondern der Unver
einbarkeit auf. Der Gerichtshof habe

wiederholt erklärt, daß die Mitgliedstaa
ten befugt seien, auch in Bereichen, die
durch eine gemeinsame Marktorganisa
tion geregelt seien, Maßnahmen zu tref
fen, soweit dadurch Zielsetzung und
Durchführung der Marktorganisation
nicht beeinträchtigt würden. Die erste
Frage sei deshalb zu bejahen.

Was die dritte Frage betreffe, so stelle die
streitige Quotenregelung keine Beschrän-

kung der Vermarktung, sondern der Er
zeugung dar und sei deshalb mit den
Grundsätzen des freien Warenverkehrs

nicht unvereinbar. Lege man die Argu
mentation des Gerichtshofes im Urteil

Van Haaster zugrunde, so stehe diese Re
gelung jedoch in Widerspruch zu den
wesentlichen Vorschriften der Verordnun

gen Nr. 2141/70 und Nr. 2142/70: Ge
währleistung gleicher Behandlung der
Mitgliedstaaten bei der Ausübung der Fi
scherei in den Territorialgewässern, Er
mächtigung des Rates, die erforderlichen
Maßnahmen zur Erhaltung der Fischbe
stände zu treffen, Koordinierung der
Strukturpolitik der Mitgliedstaaten, Er
richtung von Erzeugerorganisationen, Ein
führung einer Preisregelung sowie einer
Regelung des Handelsverkehrs mit Dritt
ländern. Dem könne nicht entgegenge
halten werden, daß die streitige nationale
Regelung ebenfalls die Erhaltung der
Fischbestände bezwecke. Gemäß Artikel

5 der Verordnung Nr. 2141/70 stehe aus
schließlich dem Rat die Befugnis zu, ent
sprechende Maßnahmen zu treffen; so
gesehen, werfe ein Widerspruch zwi
schen der nationalen und der gemein
schaftlichen Regelung tatsächlich eher
die Frage der Unzuständigkeit als der
Unvereinbarkeit auf.

Die niederländische Regierung führt aus,
das mit der Quotisierungsregelung ver
folgte Ziel sei nicht handelsregelnder,
sondern biologischer Natur.

Die von den niederländischen Gerichten

vorgelegten Fragen seien in erster Linie
vor dem Hintergrund des Urteils zu se
hen, das der Gerichtshof in der Rechts
sache Van Haaster erlassen habe. Im Ge

gensatz aber zu der seinerzeit streitigen
nationalen Regelung bezwecke die vorlie
gende Regelung der Fangquoten, die Pro
duktion für die Zukunft zu sichern. Auf

lange Sicht begünstige sie also den inner
gemeinschaftlichen Handelsverkehr und
stehe daher in Übereinstimmung mit
den in Artikel 39 EWG-Vertrag genann
ten Zielen, indem sie insbesondere die
Versorgung sicherstelle.
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Die Quotisierungsregelung füge sich in
die Zielsetzungen der Verordnung Nr.
2142/70 (vgl. deren vierundzwanzigste
Begründungserwägung) ein, müsse aber
vor allem im Rahmen der Strukturpolitik
auf dem Fischereisektor beurteilt werden.
Diese unterscheide sich von der Markt-

und Preispolitik durch eine größere Ver
antwortung der Mitgliedstaaten. So gehe
Artikel 2 der Verordnung Nr. 2141/70
von den in den Mitgliedstaaten diesbezüg
lich geltenden Regelungen aus. Artikel 5
lasse erkennen, daß die Gemeinschaftsor
gane nicht verpflichtet seien, Maßnah
men zur Erhaltung der Fischbestände zu
treffen, und daß, solange sie dies nicht
täten, die Mitgliedstaaten in diesem Be
reich weiterhin verantwortlich seien.

Diese Auffassung finde in Artikel 102
der Beitrittsakte eine Stütze. Angesichts
der darin für den Erlaß von Ausführungs
bestimmungen vorgesehenen Frist habe
dieser Artikel nicht den Übergangscharak
ter der anderen in der Beitrittsakte vorge
sehenen Maßnahmen.

Die Artikel 30 ff. EWG-Vertrag bezögen
sich nicht auf nationale Maßnahmen zur

Regelung der Erzeugung. Selbst wenn
dies der Fall wäre, schlössen sie die strei
tige Quotisierungsregelung nicht aus.
Diese führe nicht zu einer Beeinträchti

gung der Ein- oder Ausfuhr, da sie unab
hängig von der Bestimmung des Fischs
anwendbar sei und Ausfuhren weder

unmöglich mache noch gegenüber dem
Absatz auf dem Binnenmarkt erschwere.

Aus dem AETR-Urteil folge e contrario,
daß die Mitgliedstaaten beim gegenwärti
gen Stand des Gemeinschaftsrechts wei
terhin befugt seien, internationale Ver
pflichtungen auf dem Gebiet der Erhal
tung der Fischbestände einzugehen, wo
bei diese Befugnis allerdings im Hinblick
auf Artikel 5 der Verordnung Nr.
2141/70 und Artikel 102 der Beitrittsakte
weder ausschließlich noch zeitlich unbe

grenzt sei. Sicherlich sei es nicht wün
schenswert, daß die Mitgliedstaaten unter
Ausschaltung der Gemeinschaftsorgane
langfristige Verpflichtungen gegenüber
dritten Staaten eingingen. Dies sei hier

jedoch nicht der Fall, da die Quoten je
weils nur für ein Jahr und nach Abstim
mung innerhalb der Gemeinschaft festge
setzt würden.

Der Rat weist darauf hin, daß die strafba
ren Handlungen in der Rechtssache 3/76
sowohl in den „Küstengewässern" (der
Zwölfmeilenzone) als auch auf hoher See,
in den beiden anderen Rechtssachen da

gegen nur innerhalb der Küstengewässer
begangen worden seien.

Die Gemeinschaft habe sich für die Tätig
keit der Fischereikommission interessiert,
seit deren Empfehlungen die Festsetzung
von Fangquoten vorsähen; dieses Inter
esse habe sich nicht in einem Beitritt

zum Nordostatlantik-Fischereiüberein

kommen, sondern darin geäußert, daß
die Haltung der Mitgliedstaaten vor und
während der Sitzungen der Fischereikom
mission aufeinander abgestimmt worden
sei.

Bei der Prüfung der Frage, ob die im Rah
men des Nordostatlantik-Fischereiüber

einkommens getroffene Quotisierungsre
gelung mit dem Gemeinschaftsrecht ver
einbar sei, müsse bestimmten Besonder
heiten Rechnung getragen werden, die
sich bei der Ausbeutung des Meeres ergä
ben. Die Fischbestände unterschieden

sich von allen übrigen Naturschätzen
und insbesondere von landwirtschaftli

chen Erzeugnissen im eigentlichen Sinne
einerseits dadurch, daß sie „die von Men
schen gezogenen Grenzen, d. h. die Gren
zen der Fischereizonen oder der Territo

rialgewässer nicht beachten", und anderer
seits dadurch, daß es dem Menschen bis
heute nicht gelungen sei, ihre Erzeugung,
geschweige denn ihre Erneuerung zu be
herrschen. Aus diesem Grunde hätten die

Meeresschätze seit jeher anders als andere
Naturschätze einer Eigentumsregelung
unterlegen, die durch den Grundsatz der
freien Aneignung gekennzeichnet sei.
Was im besonderen die Schätze der Ho

hen See betreffe, so könne kein Staat
rechtmäßig beanspruchen, die Oberho
heit über irgendeinen Teil der Hohen
See auszuüben. Hieraus folge, daß eine
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Regelung der Fischfänge notwendiger
weise auf internationaler Ebene getroffen
werden müsse.

a) Zu Artikel 30 bis 34 EWG-Vertrag
und zur Verordnung Nr. 2142/70

Das System des Nordostatlantik-Fische
reiübereinkommens betreffe nicht die

Vermarktung, sondern wolle die Versor
gung mit Fischereierzeugnissen sichern.
„Es kann eher als ein System qualitativer
Beschränkungen auf der Stufe der Erzeu
gung oder genauer des Fangs gekenn
zeichnet werden, das dazu dienen soll,
auf der nächsten Stufe, der der Vermark
tung, die Einführung mengenmäßiger
Beschränkungen zu vermeiden.“ Über
schreite ein die Flagge eines Vertragsstaa
tes führendes Schiff die diesem Staat zu

gewiesenen Quoten, und verkaufe es
seine Fänge in einem anderen Staat, so
verstoße der erstgenannte Staat gegen
seine Verpflichtungen aus dem Nordostat
lantik-Fischereiübereinkommen. Unter

diesen Bedingungen sei das Quotenprin
zip „von ganz anderer Art als die Bestim
mungen des Gemeinschaftsrechts, die
mengenmäßige Beschränkungen im Han
delsverkehr verbieten", seien diese im
Vertrag oder in einer Verordnung über
die Errichtung einer Marktorganisation
enthalten:
— Was die in Artikel 30 ff. EWG-Ver

trag enthaltenen Verbote betreffe, so
könnten die Quoten weder einem
vollständigen oder teilweisen Ein-
oder Ausfuhrverbot in irgendeiner
Weise gleichgestellt werden, noch
einer Handelsregelung, die, sei es
auch nur mittelbar oder potentiell,
den innergemeinschaftlichen Han
delsverkehr beeinträchtige.

— Hinsichtlich der in den landwirt

schaftlichen Grundverordnungen ent
haltenen Verbote gelte die gleiche
Schlußfolgerung. Das Urteil des Ge
richtshofes in der Rechtssache Van
Haaster könne nicht auf Fischerei

erzeugnisse übertragen werden. Die
ses Urteil erkläre einzelstaatliche Maß

nahmen zur Beschränkung des An
baus von Hyazinthenzwiebeln mit

Artikel 10 der Verordnung Nr.
234/68 über die Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für
lebende Pflanzen und Waren des Blu

menhandels deshalb für unvereinbar,
weil diese Maßnahmen das in der ge
nannten Marktorganisation enthal
tene System von Qualitätsnormen
durchkreuzten. In der die Fischerei

regelnden Verordnung Nr. 2142/70
spielten Qualitätsnormen dagegen
nur eine gegenüber dem System der
von den Erzeugerorganisationen fest
gesetzten Rücknahmepreise (vgl. Art.
7 der Verordnung) untergeordnete
Rolle. Dieses System gebe dem Markt
für Fischereierzeugnisse einen dirigi
stischen Charakter, wohingegen der
betreffende Markt in der Rechtssache

Van Haaster durch die „Freiheit des
Handelsverkehrs" (vgl. Nr. 15 der Ent
scheidungsgründe des genannten Ur
teils) gekennzeichnet sei. Schließlich
enthalte die Verordnung Nr. 2142/70
auch keine Bestimmung wie die des
Artikels 10 der Verordnung Nr.
234/68, der mengenmäßige Beschrän
kungen und Maßnahmen gleicher
Wirkung im innergemeinschaftlichen
Handelsverkehr verbiete.

Im Ergebnis widerspreche die Quotisie
rungsregelung im vorliegenden Fall we
der den Artikeln 30 bis 34 EWG-Vertrag,
noch der Verordnung Nr. 2142/70.

b) Zu den allgemeinen Bestimmungen
des Vertrages über die Landwirtschaft

Es könne die Frage gestellt werden, ob
die Festsetzung von Höchstquoten für
diejenigen Mitgliedstaaten, die Vertrags
parteien des Nordostatlantik-Fischerei
übereinkommens seien, ebenso wie das
Verbot der Benutzung großer Schiffe
nicht gegen das in Artikel 40 Absatz 3
EWG-Vertrag enthaltene Verbot der Dis
kriminierung zwischen Erzeugern inner
halb der Gemeinschaft verstoße. Dies sei

indes zu verneinen. Die Quoten würden
auf wissenschaftlicher Grundlage (vgl.
Art. 11 des Nordostatlantik-Fischereiüber

einkommens) — d. h. unter Beachtung
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der Höchstmenge, die gefischt werden
könne, ohne eine Erschöpfung der Fisch
bestände zu riskieren — und unter Her

anziehung der früheren Fänge der betref
fenden Staaten festgesetzt. Das Verbot

•der Benutzung großer Schiffe könne als
den „besonderen Methoden" zugehörig
angesehen werden, die gemäß Artikel 39
Absatz 2 Buchstabe a EWG-Vertrag bei
der Gestaltung der gemeinsamen Agrar
politik zu „berücksichtigen" seien, um
„dem sozialen Aufbau der Landwirtschaft
und den strukturellen und naturbeding
ten Unterschieden der verschiedenen

landwirtschaftlichen Gebiete" Rechnung
zu tragen.

c) Zur Verordnung Nr. 2141/70

Für den vorliegenden Fall seien nur die
Artikel 2 und 5 der Verordnung von In
teresse.

Die geographischen Anwendungsbe
reiche des Nordostatlantik-Fischereiüber

einkommens und der Verordnung Nr.
2141/70 seien so unterschiedlich, daß
schon aus diesem Grunde von einer Un

vereinbarkeit der beiden Regelungen
keine Rede sein könne. Das Nordostatlan
tik-Fischereiübereinkommen betreffe vor

allem die hohe See, und nur in zweiter
Linie die Küstengewässer und die mariti
men Binnengewässer. Dagegen finde die
Verordnung Nr. 2141/70 allein auf die
Küstengewässer Anwendung, genauer auf
die der „Oberhoheit oder ... Gerichtsbar
keit [der einzelnen Mitgliedstaaten]“ un
terliegenden Meeresgewässer (Art. 2).
Diese Umschreibung umfasse einerseits
die maritimen Binnengewässer und die
Territorialgewässer — die Hoheitsgewäs
ser seien — sowie andererseits die Gewäs

ser, in denen der betreffende Staat auf ter
ritorialer Grundlage Hoheitsgewalt in Fi
schereiangelegenheiten ausübe und die
im Falle der Niederlande und der mei

sten anderen Mitgliedstaaten innerhalb
eines Gebietes von 12 Meilen Breite, ge
rechnet von den Basislinien des betreffen

den Staates, gelegen seien; in diesen Ge
wässern sei die Fischerei den eigenen
Staatsangehörigen vorbehalten.

Das Nordostatlantik-Fischereiüberein
kommen beruhe auf einer Politik der

Erhaltung und der rationellen Nutzung.
Die Verordnung Nr. 2141/70 bezwecke
dagegen im wesentlichen, die Nicht-Dis
kriminierung zwischen den Fischern der
Mitgliedstaaten zu gewährleisten (vgl. Art.
2), und erst in zweiter Linie — jedenfalls
im gegenwärtigen Zeitpunkt —, die Kü
stengewässer vor einer allzu intensiven
Ausbeutung zu bewahren (vgl. Art. 5).
Die zuletzt genannte Bestimmung sei
zudem gegenwärtig von minderer Bedeu
tung: da sie de facto nur innerhalb der
Zwölfmeilenzone gelte, könne sie keine
Grundlage für eine wirkliche Politik der
Erhaltung sein. Dies könne sich ändern,
wenn die Mitgliedstaaten die ihrer Ho
heitsgewalt unterliegenden Gewässer auf
200 Meilen erweitern sollten.

Man könne allerdings fragen, ob nicht
die Empfehlung der Fischereikommis
sion dem in Artikel 2 der Verordnung
Nr. 2141/70 enthaltenen Diskriminie

rungsverbot dadurch widerspreche, daß
sie den Gebrauch großer Schiffe verbiete,
und zwar für ein Gebiet, für das auch die
Verordnung gelte. Dies sei jedoch zu ver
neinen, da dieses Verbot unabhängig da
von gelte, welche Flagge das Fischerei
fahrzeug führe. Im übrigen eröffne Arti
kel 5 der Verordnung selbst die Möglich
keit, derartige Verbote zu erlassen.

d) Zu Artikel 102 der Beitrittsakte

Da die in diesem Artikel enthaltenen Be

stimmungen noch nicht ausgeführt wor
den seien, könne insoweit ein Wider
spruch zum System des Nordostatlantik-
Fischereiübereinkommens nicht beste
hen.

e) Zur Aufteilung der Befugnisse zwi
schen der Gemeinschaft und den Mit

gliedstaaten

1. Hier stelle sich zunächst die Frage,
ob die Gemeinschaft aufgrund von Arti
kel 113 EWG-Vertrag dem Nordostatlan
tik-Fischereiübereinkommen habe beitre

ten können oder sogar müssen. Das sei
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nicht der Fall. Diese Bestimmung könne
nur zur Begründung eines Vorgehens her
angezogen werden, das zum Ziel habe,
den Umfang oder den Verlauf des Han
delsverkehrs der Gemeinschaft zu än
dern. Das Nordostatlantik-Fischereiüber
einkommen habe im wesentlichen einen

nichtkommerziellen Charakter, so daß es
bei Berücksichtigung des Gutachtens
1/75 des Gerichtshofes zweifelhaft sei, ob
die Gemeinschaft ihm auf der Grundlage
von Artikel 113 beitreten könne.

2. Es müsse alsdann geprüft werden, ob
nach dem Urteil des Gerichtshofes in der
Rechtssache AETR die Teilnahme der

Mitgliedstaaten am Nordostatlantik-Fi
schereiübereinkommen nicht von Rechts

wegen ausgeschlossen sei.

Das Nordostatlantik-Fischereiüberein
kommen sei zwar nach Inkrafttreten des

EWG-Vertrags, aber zu einem Zeitpunkt
unterzeichnet worden, als die Gemein
schaft noch keine Maßnahmen auf dem

Fischereisektor getroffen habe. Dies sei
bei Inkrafttreten der Bestimmungen des
Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe g und h
des Nordostatlantik-Fischereiübereinkom

mens zwar anders gewesen, doch ändere
dies nichts daran, daß der Rat auch zu
diesem Zeitpunkt noch immer keinen
Gebrauch von der ihm in Artikel 5 der

Verordnung Nr. 2141/70 übertragenen
Befugnis gemacht habe.

Das Nordostatlantik-Fischereiüberein
kommen stehe nach seinem Artikel 15
Absatz 4 nur Staaten offen. Einem Bei

trittsgesuch der Gemeinschaft hätte also
nur bei Zustimmung aller Unterzeichner
staaten entsprochen werden können; es
sei jedoch zweifelhaft, ob die Ostblock
staaten hierzu bereit gewesen wären.

Auch in diesem Zusammenhang müsse
betont werden, daß der Gemeinschaft Be
fugnisse in Fischereiangelegenheiten nur
innerhalb der Zwölfmeilenzone zustün

den, mit der sich die Verfasser des Nord
ostatlantik-Fischereiübereinkommens, wie
bereits erwähnt, nur beiläufig befaßt hät
ten.

3. Gemäß Artikel 116 EWG-Vertrag
„gehen die Mitgliedstaaten [nach Ablauf
der Übergangszeit] in den internationalen
Organisationen mit wirtschaftlichem Cha
rakter bei allen Fragen, die für den Ge
meinsamen Markt von besonderem Inter

esse sind, nur noch gemeinsam vor", zu
diesem Zweck solle die Kommission

dem Rat „Vorschläge über das Ausmaß
und die Durchführung des gemeinsamen
Vorgehens" unterbreiten. Die vom Nord
ostatlantik-Fischereiübereinkommen im

Rahmen seines Regelungsbereichs behan
delten Fragen seien sicherlich „von be
sonderem Interesse", doch sei es zweifel
haft, ob das Übereinkommen eine „Orga
nisation mit wirtschaftlichem Charakter"
errichtet habe.

Unterstelle man dies, so könne durchaus
die Ansicht vertreten werden, daß die
Gemeinschaftsorgane gehalten seien, all
gemeine Bestimmungen über die Voraus
setzungen des gemeinsamen Vorgehens
im Sinne von Artikel 116 zu erlassen. Es

könne jedoch nicht gesagt werden, daß
die angewandten Mittel in Ermangelung
solcher Bestimmungen fehlerhaft seien.

4. Es stelle sich schließlich die Frage,
ob nicht jedenfalls die Verfügung über
die aufgrund des Nordostatlantik-Fische
reiübereinkommens zugewiesenen Quo
ten eher durch die Gemeinschaft als ge
sondert durch die einzelnen Mitgliedstaa
ten zu erfolgen habe.

Dies sei eine heikle und zugleich aktu
elle Frage. Sie sei heikel, weil davon
ausgegangen werden könne, daß das zu
künftige Seerecht den Fangbeschränkun
gen größeren Raum zuweisen werde; mit
diesem Problem befasse sich die See

rechtskonferenz. Sie sei aktuell, weil —
wie die vorliegenden Verfahren zeigten
— die Fischer der Mitgliedstaaten mehr
und mehr geneigt seien, die Befugnis der
einzelstaatlichen Behörden zur Festset

zung von Fangbeschränkungen zu leug
nen.

Um die Situation „politisch zu entwir
ren“, habe der Rat Schritte unternom-
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men, die schließlich zum Erlaß der Ver
ordnung Nr. 811/76 geführt hätten.

Zusammenfassend schlägt der Rat vor,
— die erste und dritte Frage zu bejahen

und die zweite Frage zu verneinen;
— die vierte Frage unbeantwortet zu las

sen, da sie bei Beantwortung der er
sten drei Fragen in dem hier vorge
schlagenen Sinne gegenstandslos
werde.

Die Kommission stellt die wesentlichen
Elemente des Nordostatlantik-Fischerei
übereinkommens sowie anderer interna
tionaler Fischereiübereinkommen dar.
Diese Übereinkommen seien für die Fi
schereitätigkeit der Gemeinschaft vor al
lem deshalb von größtem Interesse, weil
im Jahre 1973 87 % der Fischerzeugung
der Gemeinschaft aus Fischereigebieten
gekommen sei, für die das Nordostatlan
tik -Fischereiübereinkommengelte. Die
Kommission legt detaillierte Zahlen über
die Fänge der Mitgliedstaaten in den Jah
ren 1973 und 1974 sowie über die den

Mitgliedstaaten für die Jahre 1975 und
1976 zugewiesenen Quoten vor. Danach
untersucht sie im einzelnen die streitige
niederländische Regelung.

Zur ersten und dritten Frage

Diese beiden Fragen müßten gemeinsam
untersucht werden, da die rechtliche Prü
fung, ob es sich nun um die Befugnis der
Mitgliedstaaten zur Festsetzung von Fang
quoten oder um die materielle Vereinbar
keit einer solchen Festsetzung mit dem
Gemeinschaftsrecht handle, im wesentli
chen dieselbe sei.

Allgemein könne festgestellt werden, daß
die Festsetzung einer Gesamtquote für
ein bestimmtes Fischereigebiet zwar eine
erhaltende Maßnahme, die Aufteilung
dieser Quoten zwischen den Vertragsstaa
ten dagegen eine Maßnahme wirtschaftli
cher und politischer Art sei.

Zu Artikel 38 bis 47 EWG-Vertrag

Eine die Erhaltung der Fischbestände be
zweckende Politik reihe sich in die in

Artikel 39 des Vertrages, insbesondere
unter Buchstabe a und d des ersten Absat

zes, genannten Ziele ein. Deshalb könne
und müsse gegebenenfalls die gemein
same Agrarpolitik ein System entspre
chender Maßnahmen umfassen, das von
den Gemeinschaftsorganen ins Werk ge
setzt werden müsse.

Unbeschadet der Bestimmungen über die
Zuständigkeit zum Abschluß von Abkom
men auf diesem Gebiet (vgl. dazu unten
zur zweiten Frage) hätten die Mitgliedstaa
ten die Befugnis behalten, auf dem Ge
biet der Landwirtschaft solange Maßnah
men zu treffen, wie die Gemeinschaft
nicht selbst tätig geworden sei. Daher
hänge die Zuständigkeit oder Unzustän
digkeit der Mitgliedstaaten zum Erlaß
einer Regelung für einen bestimmten
Sektor nicht von dem abstrakten Inhalt

der Artikel 38 ff, sondern davon ab, ob
dieser Sektor durch die Gemeinschaft in

der Weise geregelt worden sei, daß kein
Raum mehr für eine einzelstaatliche Re

gelung verbleibe.

Zu den Verordnungen Nr. 2141/70 und
Nr. 2142/70 und zur Beitrittsakte

Das Urteil des Gerichtshofes in der
Rechtssache Van Haaster — in dessen

Mittelpunkt nicht die Definition des Be
griffs „Maßnahmen gleicher Wirkung",
sondern die Tragweite gemeinsamer
Marktorganisationen stehe — bekräftige
die sich bereits aus Artikel 40 EWG-Ver

trag ergebende Vermutung, daß schon
das bloße Bestehen einer Marktorganisa
tion hinreiche, um eine ausschließliche
Zuständigkeit der Gemeinschaft auf dem
betreffenden Sektor zu begründen. An
dere Entscheidungen des Gerichtshofes
gingen in dieselbe Richtung.

Die Kommission untersucht alsdann die

oben genannten Verordnungen im einzel
nen und stellt fest, diese hätten eine ge
meinsame Marktorganisation errichtet,
die noch umfassender sei als die in der

Verordnung Nr. 234/68 vorgesehene Or
ganisation, um die es in der Rechtssache
Van Haaster gegangen sei. Die Kommis-
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sion betont insbesondere, daß diese Ver
ordnungen, insgesamt gesehen,
— eine Preisregelung und eine Regelung

des Handelsverkehrs mit Drittländern
umfaßten;

— die Einführung von Qualitätsnormen
vorsähen, ein Umstand, dem der Ge
richtshof in der Rechtssache Van Haa

ster entscheidende Bedeutung beige
messen habe;

— Bestimmungen über die Erzeugerorga
nisationen enthielten;

— Artikel 92 bis 94 EWG-Vertrag für
anwendbar erklärten;

— eine Strukturpolitik umfaßten, deren
eines Ziel die Erhaltung der Fischbe
stände sei, und in deren Mittelpunkt
eine gemeinsame Regelung für die
Ausübung der Seefischerei, be
stimmte Einzelmaßnahmen und die

Koordinierung der Strukturpolitik der
Mitgliedstaaten stünden;

— zwar keine Bestimmungen enthielten,
wonach Störungen des innergemein
schaftlichen Handelsverkehrs aus

drücklich verboten seien; dies sei je
doch deshalb ohne Bedeutung, weil
die Verordnungen nach Ablauf der
Übergangszeit, und damit zu einem
Zeitpunkt erlassen worden seien, als
das betreffende Verbot des Vertrages
unmittelbar gegolten habe (vgl. die
zwanzigste Begründungserwägung der
Verordnung Nr. 2142/70);

— bei Berücksichtigung aller dieser
Umstände wesentliche Bestandteile

der gemeinsamen Politik in dem be
treffenden Sektor bildeten.

Die Befugnisse der Gemeinschaft seien
nicht ohne weiteres auf das Hoheitsge
biet der Mitgliedstaaten einschließlich
der Territorialgewässer beschränkt. Dies
ergebe sich aus Artikel 227 Absatz 1
EWG-Vertrag, der bei der Abgrenzung
des räumlichen Geltungsbereichs des Ver
trages nicht den Ausdruck „Hoheitsge
biet“ verwende, sondern lediglich die Mit
gliedstaaten aufzähle. Soweit diese Staa
ten Befugnisse außerhalb ihres Hoheitsge
bietes besäßen, stünden sie auch der
Gemeinschaft zu, die hiervon bereits Ge
brauch gemacht habe, wie die von den

Angeklagten der Ausgangsverfahren ange
führte Verordnung Nr. 802/68 zeige.
Nach dieser Verordnung hätten die Be
stimmungen des Vertrages und der hier
genannten Verordnungen für den von
Schiffen eines Mitgliedstaats gefangenen
Fisch auch dann Geltung, wenn die Fi
scherei auf hoher See oder in den Gewäs

sern dritter Staaten ausgeübt worden sei.

Die Zielsetzungen der gemeinsamen
Strukturpolitik auf dem Fischereisektor
könnten unmöglich erreicht werden,
wenn sich diese Politik nicht über die

Meeresgewässer der Mitgliedstaaten
hinaus erstrecken könne. Dem könne

nicht entgegengehalten werden, daß sich
Artikel 2 bis 5 der Verordnung Nr.
2141/70 ausdrücklich nur auf diese Ge

wässer bezögen':
— Die in Artikel 2 verbotenen Diskrimi

nierungen seien außerhalb der der
Oberhoheit oder Gerichtsbarkeit un

terliegenden Meeresgewässer der Mit
gliedstaaten nicht denkbar.

— Wenn Artikel 5 den Rat ermächtige,
die erforderlichen Maßnahmen zur

Erhaltung der Fischbestände in den
Meeresgewässern der Mitgliedstaaten
zu treffen, so könne dies nicht so aus
gelegt werden, als sei die Gemein
schaft nicht befugt, erhaltende Maß
nahmen auch für Gebiete außerhalb
dieser Gewässer zu treffi n. Eine derar

tige Auslegung stünde der Verwirkli
chung des in Artikel 1 genannten Zie
les der „Förderung einer rationellen
Nutzung der biologischen Schätze
des Meeres und der Binnengewässer"
entgegen. Im übrigen habe Artikel 5
weder eine neue Zuständigkeit be
gründet, noch ein neues Verfahren
zur Ausübung einer bestehenden Zu
ständigkeit eingeführt; er verweise le
diglich auf das „Verfahren des Arti
kels 43 Absatz 2 des Vertrages", eine
Bestimmung, die der Gemeinschaft
die Befugnis übertrage, Maßnahmen
auch für Gebiete außerhalb der Kü

stengewässer zu treffen.

Die vorliegende Quotisierungsregelung
sei insbesondere aus den folgenden —
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von der Kommission im einzelnen darge
legten — Gründen geeignet, das Funktio
nieren der gemeinsamen Marktorganisa
tion für Fischereierzeugnisse tatsächlich
oder potentiell zu behindern, und mit
den in der Verordnung Nr. 2141/70 ver
ankerten Grundsätzen der gemeinsamen
Politik unvereinbar, so daß es nicht
darauf ankomme, ob die genannte Rege
lung sinnvoll sei (vgl. EuGH 11. Juli
1974 — Dassonville, 8/74 — Slg. 1974,
837):
— Eine derartige Regelung beeinflusse

die normale Preisbildung. Nach Aus
schöpfung der Quoten würden die
Preise erheblich steigen; bei Verknap
pung bestimmter Fischarten würden
andererseits die normalerweise zwi

schen verschiedenen Qualitäten einer
Art bestehenden Preisunterschiede

immer geringer werden.
— Verknappungen auf dem Binnen

markt führten zu einer Steigerung der
Einfuhren aus Drittländern.

— Ein Rückgang der von der Fischerei
flotte eines Mitgliedstaates erzielten
Fänge beeinflusse unweigerlich den
Umfang des innergemeinschaftlichen
Handelsverkehrs.

— Wenn die Gemeinschaft auch bisher,

abgesehen von der „Stillhalte“-Bestim
mung in Artikel 100 Absatz 1 der Bei
trittsakte, keine Maßnahmen zur Er
haltung der Fischbestände getroffen
habe, so könnten doch einzelstaat
liche Maßnahmen wie die vorliegen
den die Schaffung zukünftiger ge
meinschaftlicher Regelungen, die das
selbe Ziel verfolgten, erschweren. Die
Festsetzung der Quoten durch die
Mitgliedstaaten beeinflusse zudem die
Maßnahmen, die die Gemeinschaft
gemäß Artikel 10 der Verordnung Nr.
2141/70 zur „Förderung einer ratio
nellen Entwicklung der Fischwirt
schaft ... und zur Gewährleistung
eines angemessenen Lebensstandards
für die Bevölkerung die von der Fi
scherei lebt" treffen könne.

— Die Verordnung Nr. 2142/70 enthalte
keine Bestimmung, die die Mitglied
staaten ausdrücklich ermächtige, Maß
nahmen zur Beschränkung der Fänge

oder des Umfangs der Fischereitätig
keit zu treffen (vgl. Urteil Van Haa
ster). Eine solche Ermächtigung
könne auch nicht aus der in Artikel 2

der Verordnung Nr. 2141/70 enthalte
nen Verweisung auf die „Regelungen
der einzelnen Mitgliedstaaten für die
Ausübung der Fischerei" entnommen
werden. Das in dieser Bestimmung
ausgesprochene Diskriminierungsver
bot lasse im übrigen Quotisierungsre
gelungen für das Gebiet der Küstenge
wässer sinnlos erscheinen. Für die

übrigen Gebiete wiesen Artikel 1 und
5 der Verordnung sowie Artikel 102
der Beitrittsakte der Gemeinschaft

die ausschließliche Zuständigkeit
zum Erlaß von erhaltenden Maßnah
men zu. Diese Ausschließlichkeit er

gebe sich auch aus dem Umstand,
daß Regelungen zur Erhaltung der
Fischbestände nicht ohne Verhand

lungen mit betroffenen Drittstaaten
erlassen werden könnten (vgl. unten
zur zweiten Frage).

Dessenungeachtet sei sich die Kommis
sion der Notwendigkeit einer aktiven Poli
tik zur Erhaltung der Fischbestände
durchaus bewußt und verkenne auch nicht,
daß die Einführung von Fangquoten zur
Erreichung dieses Zieles beitragen könne.
Sie habe deshalb auch schon 1971 dem Rat
die Teilnahme am Nordostatlantik-Fische

reiübereinkommen empfohlen, um die
Zuweisung der im Rahmen dieses Überein
kommens ausgehandelten Quoten, soweit
sie die Mitgliedstaaten beträfen, an die
Gemeinschaft zu erreichen, die alsdann
über sie zu verfügen hätte.

Zu Artikel 30, 31 und 34 EWG-Vertrag

Die streitigen Quoten beschränkten die
Erzeugung, nicht den Handel. Zwar
äußerten sie auch auf der Stufe der Ver

marktung Wirkungen, da sie eine Erhö
hung der Einfuhren und eine Verringe
rung der Ausfuhren bewirken könnten.
Dies bedeute jedoch nicht, daß sie Maß
nahmen mit gleicher Wirkung wie men
genmäßige Beschränkungen darstellten.
Es bestünden zahlreiche Regelungen, die
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trotz ihrer handelsbeschränkenden Wir

kung mit Artikel 30 ff. des Vertrages ver
einbar seien, weil sie sich im Rahmen
des Handlungsspielraums hielten, den
der Vertrag den Mitgliedstaaten gelassen
habe. Die Kommission habe in ihrer

Richtlinie Nr. 70/50 vom 22. Dezember

1969 (ABl. Nr. 13 vom 19. Januar 1970,
S. 29) darauf hingewiesen, daß derartige
Regelungen nur dann gegen die genann
ten Artikel verstießen, wenn sie zur Errei
chung des gesetzten Zieles nicht erforder
lich seien; Fangbeschränkungen seien
aber unentbehrlich, um die Fischbe
stände zu erhalten. Wenn die betreffen
den Maßnahmen dennoch mit dem Ge

meinschaftsrecht unvereinbar seien, dann
aus den oben genannten Gründen. Diese
Betrachtungsweise werde durch die Ur
teile Dassonville und Van Haaster bestä

tigt.

Produktionsbeschränkungen könnten
einen Anreiz für Einfuhren darstellen,
andererseits seien sie geeignet, die Aus
fuhren zu vermindern. Da aber die Quoti
sierungsregelung zwischen dem Absatz
auf dem Binnenmarkt und dem Absatz

außerhalb desselben nicht unterscheide,
sei es nicht gerechtfertigt, ihr eine spezi
fisch ausfuhrbeschränkende Wirkung zu
zuschreiben.

Der Gerichtshof habe im Urteil Dasson
ville bestimmte beschränkende Maßnah

men unter der Bedingung zugelassen,
daß sie sinnvoll seien. Die Festsetzung
von Gesamtquoten könne durch diese
Ausnahme gedeckt sein, doch sei es zwei
felhaft, ob dies auch für die Aufteilung
derartiger Quoten unter die interessierten
Staaten gelte.

Zur zweiten Frage

Zur Befugnis, gemäß Artikel 43 EWG-
Vertrag Abkommen zu schließen

Die Gemeinschaft sei gemäß Artikel 43
befugt, alle für die Erhaltung der Fischbe
stände notwendigen Maßnahmen zu tref
fen. Hierzu gehöre die Befugnis, völker
rechtliche Abkommen über derartige
Maßnahmen zu schließen.

Es sei nicht erforderlich, daß die Gemein
schaft zunächst eine autonome Regelung
auf diesem Gebiet erlasse, bevor sie Ver
handlungen mit Drittstaaten aufnehme.
Würde sich die Gemeinschaft auf diesen

Standpunkt stellen, so sähe sie sich dem
Vorwurf ausgesetzt, die in diesem Be
reich unverzichtbare internationale Zu

sammenarbeit zu beeinträchtigen.
Darüber hinaus liefe sie Gefahr, von
Drittstaaten oder ihren eigenen Mitglie
dern überspielt zu werden. Die Kommis
sion verweist auf das Gutachten 1/75 des

Gerichtshofes, wonach die gemeinsame
Handelspolitik sowohl durch autonome
Regelungen als auch mit Hilfe völker
rechtlicher Abkommen verwirklicht wer

den könne, ohne daß einem der beiden
Wege der Vorrang zukomme.

Solange jedoch die Gemeinschaft von ih
rer Befugnis, mit Drittstaaten Abkom
men über die Erhaltung der Fischbe
stände zu schließen, keinen Gebrauch
mache, seien die Mitgliedstaaten zustän
dig, derartige Abkommen selbst zu schlie
ßen. Hierbei müßten sie allerdings ihren
Verpflichtungen aus Artikel 5 EWG-Ver
trag Rechnung tragen und damit
— der Gemeinschaft den Vorrang bei

der Aushandlung und dem Abschluß
derartiger Abkommen einräumen;

— wenn sich dies als unmöglich er
weise, dafür Sorge tragen, daß die be
treffenden Abkommen Bestimmun

gen enthielten, die es einerseits der
Gemeinschaft ermöglichten, zusätz
lich zu den Mitgliedstaaten oder an
deren Stelle den Abkommen beizutre

ten, und andererseits die Mitgliedstaa
ten in die Lage versetzten, jederzeit
ihren Gemeinschaftsverpflichtungen
nachzukommen, insbesondere die
Abkommen rechtzeitig zu kündigen,
wenn die Gemeinschaft diese nicht
übernehmen wolle oder könne.

Auf dem Gebiet der Handelspolitik seien
derartige Verpflichtungen durch eine
Reihe von Entscheidungen des Rates nä
her bestimmt worden. Die in Artikel 5

EWG-Vertrag begründete Pflicht zu „ge
meinschaftstreuem“ Verhalten umfasse
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entsprechende Verpflichtungen der Mit
gliedstaaten auch in anderen Bereichen.

Zur Befugnis, Abkommen im Rahmen
der Fischereipolitik zu schließen

Seit dem 1. Februar 1971, dem Zeitpunkt
des Inkrafttretens der gemeinsamen
Strukturpolitik und der Marktorganisatio
nen auf dem Fischereisektor — in Anbe
tracht der Artikel 5 und 40 Absatz 1

EWG-Vertrag möglicherweise schon seit
dem Ende der Übergangszeit — sei die
Gemeinschaft ausschließlich zuständig,
Abkommen über Maßnahmen zur Erhal

tung und rationellen Nutzung der Fisch
bestände, die Beschränkungen der Fänge
oder der sonstigen Fischereitätigkeiten
umfaßten, auszuhandeln und abzuschlie
ßen.

Es sei zweckmäßig, des weiteren zu prü
fen, ob sich diese ausschließliche Zustän
digkeit auch auf andere Maßnahmen
zum Schutz der Fischbestände erstrecke,
wenn auch diese Frage von den vorlegen
den Gerichten nicht aufgeworfen worden
sei. Da die Gemeinschaft von der ihr

durch Artikel 43 EWG-Vertrag übertrage
nen Befugnis, geeignete Schutzmaßnah
men in jenem Bereich zu treffen, Ge
brauch gemacht habe (vgl. Art. 1 und 5
der Verordnung Nr. 2141/70 und Art.
102 der Beitrittsakte), sei die Frage zu be
jahen.

Zwar sehe die Übergangsbestimmung
des Artikels 100 Absatz 1 Unterabsatz 2
der Beitrittsakte insoweit eine Ausnahme

von dieser ausschließlichen Zuständig
keit vor, als sie den Mitgliedstaaten die
Befugnis übertrage, einschränkende Maß
nahmen für die ihrer Hoheitsgewalt oder
ihrer Gerichtsbarkeit unterliegenden Mee
resgewässer zu treffen. Auch mache eine
von der Kommission nicht geteilte Auf
fassung geltend, Artikel 2 bis 5 der Ver
ordnung Nr. 2141/70 und Artikel 102
der Beitrittsakte hätten den Mitgliedstaa
ten die Befugnis erteilt, noch andere er
haltende Maßnahmen zu treffen. Die Mit

gliedstaaten seien aber keinesfalls ermäch
tigt, Beschränkungen der Fänge oder son-

stiger Fischereitätigkeiten festzusetzen, da
derartige Maßnahmen mit der gemeinsa
men Marktorganisation unvereinbar
seien.

Aus den genannten Bestimmungen folge
im übrigen nicht, daß es den Mitgliedstaa
ten weiterhin freistehe, mit Drittstaaten
Abkommen zum Schutz der Fischbe
stände auszuhandeln und abzuschließen.

Es könne zweifellos nicht verlangt wer
den, daß die Mitgliedstaaten in Erwar
tung des Erlasses gemeinschaftlicher Re
gelungen die von ihnen bereits getroffe
nen Maßnahmen ohne weiteres aufhö

ben. Sie müßten aber dafür Sorge tragen,
daß die Anwendung oder etwaige Anpas
sung dieser Maßnahmen die Einführung
einer Gemeinschaftsregelung nicht beein
trächtige und das Gemeinschaftsinteresse
an der Erhaltung und rationellen Nut
zung der Fischbestände nicht gefährde
(vgl. EuGH 13. Dezember 1973 — Dia
mantarbeiders, „Nationale Abgaben glei
cher Wirkung“, 37 und 38/73 — Slg.
1973, 1609). Dies gelte erst recht für den
Abschluß von Abkommen. Wenn diese
die Gemeinschaft rechtlich auch nicht

bänden, so behinderten sie sie doch bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben, da ihre
Beziehungen mit Drittstaaten hiervon
nicht unberührt bleiben könnten. Im üb

rigen sei es unvermeidlich, daß die Mit
gliedstaaten bei Verhandlungen mit Dritt
staaten ihren eigenen Interessen Vorrang
vor denen der Gemeinschaft einräumten.

Die Gewißheit, daß allen beteiligten In
teressen in gleicher Weise Rechnung ge
tragen werde, sei nur gegeben, wenn die
Gemeinschaft oder vorübergehend ein
von der Gemeinschaft hierzu ermächtig
ter und ihren Weisungen unterliegender
Mitgliedstaat die Verhandlungen führe.

Zur Befugnis, Abkommen im Rahmen
der Handelspolitik zu schließen

Wie sich aus den Artikeln 113 Absatz 3

und 114 EWG-Vertrag ergebe, sei seit
dem Ende der Übergangszeit allein die
Gemeinschaft zuständig, Abkommen mit
Drittstaaten auf Gebieten der gemeinsa-
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men Handelspolitik auszuhandeln und
abzuschließen.

Die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben g
und h des Nordostatlantik-Fischereiüber

einkommens vorgesehenen Maßnahmen
zur Erhaltung der Fischbestände gehör
ten zu diesen Gebieten. Durch diese Maß
nahmen werde der Anteil der Gemein

schaft an der Gesamterzeugung, der Ge
samtnachfrage und dem Gesamtangebot
auf dem Weltmarkt für die betroffenen

Fischarten unmittelbar festgesetzt, und
der Handelsverkehr zwischen Drittlän
dern und der Gemeinschaft somit beein
flußt. Darüber hinaus hätten sie Auswir

kungen auf den Anteil der Fischereiflot
ten der Gemeinschaft an der gesamten
Fischereitätigkeit in dem vom Nordostat
lantik-Fischereiübereinkommen erfaßten

Meeresgebiet. Der Umstand, daß die
Fangquoten auch biologischen Zielset
zungen dienten, sei nicht ausschlagge
bend, sobald feststehe, daß, was sich ins
besondere bei der Aufteilung der Gesamt
quoten zwischen den interessierten Staa
ten zeige, sie auch wirtschaftlicher und
kommerzieller Art seien. Aufgrund dieser
Erwägungen habe die Kommission ihre
am 20. März 1973 an den Rat gerichtete
Empfehlung, sie zur Verhandlung über
den Beitritt der Gemeinschaft zum Nord
ostatlantik-Fischereiübereinkommen zu

ermächtigen, sowohl auf Artikel 43 als
auch auf Artikel 113 EWG-Vertrag ge
stützt.

Schlußfolgerungen

Unter diesen Voraussetzungen sei die
zweite Frage zu bejahen. Dies gelte nicht
nur für Maßnahmen der Art,
wie sie Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben g
und h des Nordostatlantik-Fischereiüber

einkommens vorsehe, sondern für alle
Maßnahmen zur Erhaltung und rationel
len Nutzung der Fischbestände.

Man müsse sich allerdings fragen, ob
diese Antwort ausreiche, um das Aus
gangsverfahren zum Abschluß zu brin
gen. Hinter der Frage, die von den vorle
genden Gerichten aufgeworfen worden

sei, verberge sich die weitere Frage, ob
für den rechtsverbindlichen Charakter

der streitigen niederländischen Regelung
entscheidend sei, daß diese in Ausfüh
rung des Nordostatlantik-Fischereiüber
einkommens erlassen worden sei.

Die Gemeinschaft werde durch dieses

Übereinkommen, dem sie noch nicht bei
getreten sei, nicht gebunden. Die Kom
mission habe dem Rat am 20. März 1973
zwei auf Artikel 43 und 113 EWG-Ver

trag gestützte Empfehlungen unterbreitet,
wonach die Kommission unter anderem

ermächtigt werde, Verhandlungen über
den Beitritt der Gemeinschaft
zum Nordostatlantik-Fischereiüberein

kommen sowie die Zuteilung von ge
meinschaftlichen Fangquoten innerhalb
der Fischereikommission zu führen. Der

Rat habe über diese Empfehlungen bis
her nicht entschieden.

Die einzigen bisher erzielten Ergebnisse
im Hinblick auf die Stellung der Gemein
schaft gegenüber dem Nordostatlantik-Fi
schereiübereinkommen bestünden darin,
daß die Gemeinschaft bei der Fischerei
kommission einen Beobachterstatus erhal

ten habe, und daß die Kommission und
die Mitgliedstaaten übereingekommen
seien, die bei den Verhandlungen inner
halb der Fischereikommission einzuneh

mende Haltung im voraus und an Ort
und Stelle zu koordinieren, um zu einem
gemeinsamen Standpunkt zu gelangen,
wobei grundsätzlich die Kommission
Wortführerin für die der Gemeinschafts

zuständigkeit unterliegenden Fragen sein
solle, für die ein gemeinsamer Stand
punkt erarbeitet worden sei. Das Einver
ständis über den zuletzt genannten Punkt
habe jedoch zum großen Teil nur auf
dem Papier bestanden, da mehrfach hin
sichtlich bestimmter Fragen, für die nach
Ansicht der Kommission eine Gemein

schaftszuständigkeit bestehe, entweder
kein gemeinsamer Standpunkt habe ge
funden werden können oder ein solcher

gemeinsamer Standpunkt im Laufe der
Verhandlungen aufgegeben worden sei.

Das Nordostatlantik-Fischereiüberein
kommen sei nach Inkrafttreten des
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EWG-Vertrages geschlossen worden, so
daß es nicht unter Artikel 234 falle. Die

Mitgliedstaaten hätten jedoch durch die
— vor 1970 erfolgte — Ratifizierung des
Übereinkommens nicht gegen Artikel 5
EWG-Vertrag verstoßen. Zwar enthalte
das Übereinkommen weder eine EWG-

Klausel, noch eine Bestimmung, die den
Beitritt der Gemeinschaft ermögliche,
doch könne es nach Ablauf eines Jahres
gekündigt werden; im übrigen könne je
der Teilnehmerstaat bindenden Empfeh
lungen der Fischereikommission wider
sprechen. Die Gemeinschaft müsse den
Mitgliedstaaten in entsprechender Anwen
dung von Artikel 234 eine angemessene
Frist einräumen, um die aus dem Über
einkommen herrührenden Verpflichtun
gen denen anzupassen, die sich aus dem
EWG-Vertrag ergäben.

Anders sei der Umstand zu beurteilen,
daß alle Vertragsstaaten des Nordostatlan
tik-Fischereiübereinkommens den von

der Fischereikommission vorgelegten Vor
schlag über die Ergänzung von Artikel 7
Absatz 1 durch die Buchstaben g und h
angenommen hätten. Dieser Vorschlag,
an dessen Ausarbeitung die beteiligten
Mitgliedstaaten zur selben Zeit mitge
wirkt hätten, zu der sie im Rat über die
Einführung der gemeinsamen Fischerei
politik beraten hätten, sei von ihnen in
dem von ihren Verfassungen vorgesehe
nen Verfahren übernommen worden,
obwohl die Verordnungen Nr. 2141/70
und Nr. 2142/70 inzwischen in Kraft ge
treten seien. Vor der Annahme dieses

Vorschlags hätten sich die Mitgliedstaa
ten vergewissern müssen, ob die daraus
folgende Änderung ihrer Verpflichtun
gen mit dem Gemeinschaftsrecht verein
bar sei; wäre dies zu verneinen gewesen,
so hätten sie gemeinsam mit den Ge
meinschaftsorganen auf eine annehmbare
Lösung hinarbeiten müssen. Eine solche
Lösung hätte, neben dem Beitritt der
Gemeinschaft zu dem Übereinkommen,
auch gemeinschaftliche Verhandlungen
darüber vorsehen müssen, wie über die
den einzelnen Mitgliedstaaten zugewiese
nen Fangquoten zu verfügen sei; dies
habe die Kommission schon am 20.

März 1973 (vgl. oben) und damit vor dem
4. Juni. 1974, dem Zeitpunkt des Inkraft
tretens der oben genannten Buchstaben g
und h, empfohlen.

Die betroffenen Mitgliedstaaten hätten
seit 1974 innerhalb der Fischereikommis

sion an Verhandlungen über die Festset
zung und Zuweisung der Fangquoten teil
genommen, die in Wahrnehmung der
neuen Zuständigkeit dieser Kommission
erfolgt seien. Sie hätten darüberhinaus
die diesbezüglichen Empfehlungen unver
ändert und sogar ohne den Vorbehalt an
genommen, daß die einzelnen Quoten
der beteiligten Mitgliedstaaten der Verfü
gung der Gemeinschaft unterlägen. Hier
durch hätten sie ihre Befugnisse über
schritten und ihre Gemeinschaftsver

pflichtungen verletzt. Sie könnten daher
nicht unter Berufung auf die genannten
Empfehlungen Bestimmungen erlassen,
die der gemeinsamen Fischereipolitik
widersprächen. Die Gerichte der Mitglied
staaten müßten derartige Bestimmungen
als nicht bindend und unanwendbar anse

hen. Dies gelte unabhängig von der völ
kerrechtlichen Wirksamkeit der Ver

pflichtungen, die die Mitgliedstaaten
durch den Erlaß der genannten Bestim
mungen erfüllen wollten.

Die Gemeinschaft sei rechtlich durch

diese Verpflichtungen weder gegenüber
den betreffenden Drittstaaten, noch ge
genüber den beteiligten Mitgliedstaaten
gebunden.

Die Mitgliedstaaten könnten ihre Quoti
sierungsregelungen nicht unter Berufung
auf die Haltung der Gemeinschaftsorgane
rechtfertigen. Die Rechtswidrigkeit der
streitigen nationalen Regelungen und die
von einzelnen aus dieser Situation herge
leiteten Rechte könnten nicht durch die

Nachlässigkeit oder das tatsächliche Ver
halten der Gemeinschaftsorgane, sondern
allein durch eine Änderung entweder der
innerstaatlichen oder der gemeinschafts
rechtlichen Bestimmungen beseitigt wer
den. Die Kommission habe seit jeher
den hier wiedergegebenen Standpunkt
vertreten. Der Ümstand, daß es die
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Kommission in Ermangelung einer Ent
scheidung des Rates über ihren Vor
schlag hinsichtlich des Beitritts der Ge
meinschaft zum Nordostatlantik-Fische

reiübereinkommen unternommen habe,
die Standpunkte der Mitgliedstaaten so
weit wie möglich zu koordinieren —
wobei sie im übrigen einem Wunsch des
Rates entsprochen habe —, könne die
Unzuständigkeit der Mitgliedstaaten
nicht beseitigen.

Der Standpunkt der Kommission sei
vom Rat in keiner Weise unterstützt wor

den. Die sehr zurückhaltende Aufnahme,
die ihre Vorschläge in den Jahren 1971
und 1973 gefunden hätten, habe die
Kommission veranlaßt, selbst Zurückhal
tung zu üben. Die Rechtsprechung des
Gerichtshofes (Urteile Van Haaster und
Galli; Gutachten 1/75) habe jedoch die
Kommission dazu veranlaßt, ihre Hal
tung vor dem Parlament erneut und ein
deutig zu bekräftigen.

Der Rat habe im übrigen in seiner Sit
zung vom 20. Januar 1976 die Auffas
sung der Kommission grundsätzlich ge
billigt (vgl. oben I 1 C c). Er habe, ausge
hend vom Grundsatz der befristeten Er

mächtigung durch die Gemeinschaft, die
Unzulässigkeit der unter Berufung auf
völkerrechtliche Verpflichtungen festge
setzten einzelstaatlichen Quoten festge
stellt.

Zur vierten Frage

Unter den in diesem Zusammenhang
angeführten Bestimmungen sei Artikel
31 gegenstandslos geworden, da die Über
gangszeit abgelaufen sei. Das Verbot des
Artikels 31, das die Einführung neuer
mengenmäßiger Beschränkungen und
Maßnahmen gleicher Wirkung betreffe,
sei durch das absolute Verbot des Arti
kels 30 ersetzt worden.

Artikel 30 — der im vorliegenden Fall
nicht in Betracht komme (vgl. oben zur
ersten und dritten Frage, letzter Ab
schnitt) — und Artikel 34 hätten unmit
telbare Geltung. Wenn sich auch der Ge-

richtshof hierzu noch nicht direkt ge
äußert habe, so sei doch seine Recht
sprechung über die unmittelbare Geltung
anderer Bestimmungen des Vertrages auf
die genannten Artikel übertragbar.

Zusammenfassende Schlußfolgerungen

Zusammenfassend schlägt die Kommis
sion vor, den innerstaatlichen Gerichten
wie folgt zu antworten:

Zur ersten und dritten Frage:

Die Bestimmungen der Verordnungen
Nr. 2141/70 und Nr. 2142/70 schließen

das Bestehen jeder einzelstaatlichen Rege
lung mit dem Ziel einer mengenmäßi
gen Beschränkung der Fänge oder der
Tätigkeit der Fischereiflotten der Mit
gliedstaaten aus.

Zur zweiten Frage:

Die Gemeinschaft ist ausschließlich zu

ständig, Abkommen über Maßnahmen
zur Erhaltung der Fischbestände, die auf
eine mengenmäßige Beschränkung der
Fänge oder der Fischereitätigkeit gerich
tet sind, auszuhandeln und abzuschlie
ßen.

Zur vierten Frage:

Artikel 30, 31 und 34 EWG-Vertrag gel
ten unmittelbar — und zwar seit dem

Ende der Übergangszeit (Art. 30), späte
stens seit dem Ablauf der in Artikel 31

Absatz 2 vorgesehenen Frist zur Notifizie
rung (Art. 31) beziehungsweise seit dem
Ende der ersten Stufe der Übergangszeit
(Art. 34) — und begründen hinsichtlich
der Gesamtheit der mengenmäßigen Be
schränkungen und Maßnahmen gleicher
Wirkung individuelle Rechte, die die
staatlichen Gericht zu beachten haben.

In der mündlichen Verhandlung vom 25.
Mai 1976 haben die Angeklagten der Aus
gangsverfahren, vertreten durch die
Rechtsanwälte H. H. Kronenberg und
W. L. Nouwen aus Rotterdam, die nieder
ländische Regierung, vertreten durch die
Herren Bos und Kuypers, der Rat der
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Europäischen Gemeinschaften, vertreten
durch seinen Rechtsberater Gijsbertus
Peeters, und die Kommission der Euro
päischen Gemeinschaften, vertreten
durch ihre Rechtsberater P. Baumann

und R. C. Fischer, ihre bereits im schriftli-

chen Verfahren dargelegten Standpunkte
erläutert.

Der Generalanwalt hat seine Schlußan

träge in der Sitzung vom 22. Juni 1976
vorgetragen.

Entscheidungsgründe

1/2 Die Arrondissementsrechtbanken Zwolle und Alkmaar haben mit Urteilen

vom 24. Dezember 1975 (Rechtssachen 3/76 und 4/76) beziehungsweise 2.
Januar 1976 (Rechtssache 6/76), bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegan
gen am 12. beziehungsweise 23. Januar 1976, gemäß Artikel 177 EWG-Ver
trag dem Gerichtshof eine Reihe von Fragen über die Auslegung der Artikel
30, 31, 34, 38 bis 47 dieses Vertrages, des Artikels 102 der Akte über die Bei
trittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge — nachfolgend als „Bei
trittsakte“ bezeichnet — sowie der Verordnungen Nr. 2141/70 und Nr.
2142/70 des Rates vom 20. Oktober 1970 über die Einführung einer gemein
samen Marktorganisation für Fischereierzeugnisse (ABl. L 236 vom 27. Ok
tober 1970, S. 1 und 5) vorgelegt. Diese Fragen sind im Rahmen von Strafver
fahren gegen niederländische Fischer aufgeworfen worden, denen zur Last ge
legt wird, im Mai beziehungsweise August 1975 gegen bestimmte von nieder
ländischen Behörden in jenem Jahr erlassene Vorschriften, die die Erhaltung
der Zungen- und Schollenbestände im Nordostatlantik bezweckten, verstoßen
zu haben.

3 Diese Vorschriften sind im Zuge der Erfüllung von Verpflichtungen erlassen
worden, die die Niederlande im Rahmen des am 24. Januar 1959 in London
unterzeichneten Übereinkommens über die Fischerei im Nordostatlantik

übernommen hatten. Dieses Übereinkommen sollte „die Erhaltung der Fisch
bestände und die Rationalisierung der Fischerei im Nordostatlantischen
Ozean und den angrenzenden Gewässern, die ein allen gemeinsames Anlie
gen sind, sicher ... stellen“; zu seinen Parteien gehören alle gegenwärtigen
Mitgliedstaaten der EWG mit Ausnahme Italiens und des Großherzogtums
Luxemburg sowie sieben Drittstaaten.

4/6 Gemäß Artikel 7 Absatz 1 a bis f des Übereinkommens kann die Kommission

für die Fischerei im Nordostatlantik, ein durch das Übereinkommen errichte
tes gemeinsames Organ der Vertragsstaaten, an die Vertragsstaaten Empfehlun-
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gen über eine Reihe von Maßnahmen richten, die den Zielen des Überein
kommens dienen. Diese Bestimmungen sind aufgrund eines Vorschlags, der
im Mai 1970 in Übereinstimmung mit dem in Artikel 7 Absatz 2 vorgesehe
nen Verfahren angenommen wurde und am 4. Juni 1974 in Kraft getreten ist,
durch die Buchstaben g und h ergänzt worden, die die genannte Kommission
ermächtigen, Maßnahmen zu empfehlen, die für bestimmte Zeitabschnitte
zum einen die Höhe des Gesamtfangs und den Umfang der Fischereitätigkeit
und zum anderen deren jeweilige Zuteilung an die Vertragsstaaten regeln.
Gemäß Artikel 8 des Übereinkommens sind die Vertragsstaaten verpflichtet,
derartige Empfehlungen in Kraft zu setzen, wenn sie von mindestens zwei
Dritteln der anwesenden und abstimmenden Delegationen angenommen wor
den sind; jeder Vertragsstaat kann sich jedoch durch Erhebung eines Ein
spruchs binnen einer bestimmten Frist dieser Verpflichtung entziehen.

7 In Anwendung der Buchstaben g und h des Artikels 7 beschloß die Kommis
sion eine gemäß Artikel 8 des Übereinkommens im November 1974 verbind
lich gewordene Empfehlung über die Zungen- und Schollenfischerei in den
durch das Übereinkommen erfaßten Meeresgewässern, die für 1975 Gesamt
fangquoten und deren Zuteilung an die verschiedenen Vertragsstaaten fest
setzte sowie die Ausübung der Fischerei mit Schiffen oberhalb einer bestimm
ten Tonnage und Motorstärke innerhalb einer „Küstenzone" von 12 Meilen
verbot.

8 Die in den Ausgangsverfahren angeklagten Fischer werden beschuldigt, gegen
die in Ausführung dieser Empfehlung erlassene niederländische Regelung ver
stoßen zu haben, die das Verbot enthielt, während bestimmter Zeitabschnitte

— entweder Zungen in einer eine bestimmte Höchstgrenze überschreitenden
Menge mit Schiffen anzulanden, die unter einem bestimmten Kennzei
chen registriert waren,

— oder innerhalb der vorgenannten Zwölfmeilenzone Zungen oder Schollen
mit Schiffen zu fischen, die eine bestimmte Tonnage und Motorstärke
überschritten.

9 Mit ihren ersten drei Fragen ersuchen die innerstaatlichen Gerichte den Ge
richtshof im wesentlichen zu entscheiden, ob

— auf völkerrechtlicher Ebene allein die Gemeinschaft zuständig ist, Ver
pflichtungen der genannten Art einzugehen;
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— auf innergemeinschaftlicher Ebene staatliche Maßnahmen, wie sie die
Niederlande getroffen haben - und die nachfolgend als „Festsetzung von
Fangquoten" bezeichnet werden —, mit dem Gemeinschaftsrecht verein
bar sind, und zwar im Hinblick entweder auf die Verteilung der Zuständig
keiten zwischen der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten oder auf das
Verbot, die Zielsetzungen oder das Funktionieren der Gemeinschaftsrege
lung auf dem Gebiet der Fischerei zu gefährden, oder endlich auf das Ver
bot, Maßnahmen mit gleicher Wirkung wie mengenmäßige Beschränkun
gen im Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten zu treffen.

10/11 Die vierte Frage geht dahin, ob die das zuletzt genannte Verbot enthaltenden
Artikel 30, 31 und 34 des Vertrages in den Mitgliedstaaten unmittelbar gelten.
Die verschiedenen Fragen sind in der oben angegebenen Reihenfolge zu un
tersuchen.

I — Zur Außenzuständigkeit der Gemeinschaft und der Mit
gliedstaaten

12/14 Die zweite Frage der vorlegenden Gerichte betrifft die „Befugnis, Abkommen
zu schließen". In diesem Zusammenhang ist nun zu beachten, daß die streiti
gen einzelstaatlichen Maßnahmen mit dem Ziel der Erfüllung von Verpflich
tungen erlassen worden sind, die sich aus einer verbindlichen Empfehlung
der Fischereikommission und damit einer Rechtshandlung eines internationa
len Organs ergeben. Die vorliegende Frage ist daher so zu verstehen, daß sie
die Zuständigkeit der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten betrifft, für den
Bereich der Festsetzung von Fangquoten bei der Ausarbeitung von Entschei
dungen eines solchen Organs mitzuwirken und in diesem Rahmen völker
rechtliche Verpflichtungen einzugehen.

15 1. Im Hinblick auf die den vorlegenden Gerichten zu erteilende Antwort ist
zunächst zu prüfen, ob die Gemeinschaft befugt ist, derartige völkerrechtliche
Verpflichtungen einzugehen.

16 Da der Vertrag keine besonderen Vorschriften enthält, welche die Gemein
schaft zur Übernahme von völkerrechtlichen Verpflichtungen auf dem Gebiet
der Erhaltung der biologischen Schätze des Meeres ermächtigen, ist auf das all
gemeine System des Gemeinschaftsrechts für die Außenbeziehungen der
Gemeinschaft zurückzugreifen.
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17/18 Artikel 210 bestimmt: „Die Gemeinschaft besitzt Rechtspersönlichkeit". Diese
Bestimmung, die den die „Allgemeinen und Schlußbestimmungen" enthalten
den sechsten Teil des Vertrages einleitet, bedeutet, daß die Gemeinschaft in
den Außenbeziehungen die Fähigkeit, völkerrechtliche Verpflichtungen einzu
gehen, im gesamten Bereich der im ersten Teil des Vertrages, den der sechste
ergänzt, umschriebenen Ziele besitzt.

19/20 Um im Einzelfall zu ermitteln, ob die Gemeinschaft zuständig ist, völkerrecht
liche Verpflichtungen einzugehen, muß auf das System und auf die materiel
len Vorschriften des Gemeinschaftsrechts zurückgegriffen werden. Eine
solche Zuständigkeit ergibt sich nicht nur aus einer ausdrücklichen Verlei
hung durch den Vertrag, sondern kann auch aus anderen Bestimmungen des
Vertrages und der Beitrittsakte sowie aus in ihrem Rahmen ergangenen
Rechtsakten der Gemeinschaftsorgane fließen.

21/25 In Artikel 3 Buchstabe d EWG-Vertrag ist unter den Zielen der Gemeinschaft
die Einführung einer gemeinsamen Agrarpolitik besonders erwähnt. Nach Ar
tikel 38 Absatz 3 in Verbindung mit Anhang II des Vertrages unterliegen Fi
schereierzeugnisse den Bestimmungen der die Landwirtschaft betreffenden
Artikel 39 bis 46. Artikel 39 nennt unter den Zielen der gemeinsamen Agrar
politik die Rationalisierung der landwirtschaftlichen Erzeugung und die
Sicherstellung der Versorgung. Nach den Bestimmungen der ersten drei Ab
sätze von Artikel 40 hat die Gemeinschaft noch vor dem Ende der Übergangs
zeit eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte zu schaffen, die alle zur
Durchführung des Artikels 39 erforderlichen Maßnahmen einschließen kann.
Nach Artikel 43 Absatz 2 ist der Rat befugt und verpflichtet, zu diesem
Zweck Verordnungen, Richtlinien oder Entscheidungen zu erlassen.

26/28 Gestützt unter anderem auf Artikel 43 des Vertrages hat der Rat die oben ge
nannten Verordnungen Nr. 2141/70 und Nr. 2142/70 erlassen. Aus Artikel 1
der Verordnung Nr. 2141/70 folgt, daß die durch diese Verordnung festge
legte gemeinsame Strukturpolitik unter anderem das Ziel der „Förderung
einer rationellen Nutzung der biologischen Schätze des Meeres und der Bin
nengewässer" verfolgt. In Übereinstimmung mit der vierten Begründungserwä
gung, wonach „die Möglichkeit geschaffen werden [sollte], gemeinschaftliche
Maßnahmen zum Schutz der Fischbestände in den betreffenden Gewässern

zu treffen" — ein Interesse, das auch in der vorletzten Begründungserwägung
der Verordnung Nr. 2142/70 zum Ausdruck gekommen ist —, kann der Rat
für den Fall, „daß aufgrund der Fischereitätigkeit eines Mitgliedstaats in den
in Artikel 2 genannten Meeresgewässern" — d. h. den der „Oberhoheit" oder
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der „Gerichtsbarkeit" der Mitgliedstaaten unterliegenden Gewässern — „die
Gefahr [besteht], daß ... bestimmte Fischbestände dieser Gewässer allzu inten
siv ausgebeutet werden", „die erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung dieser
Fischbestände treffen".

29 Endlich bestimmt Artikel 102 der Beitrittsakte, daß der Rat spätestens ab dem
sechsten Jahr nach dem Beitritt „die Voraussetzungen für die Ausübung des
Fischfangs im Hinblick auf den Schutz der Fischbestände und die Erhaltung
der biologischen Schätze des Meeres" festlegt.

30/33 Aus der Gesamtheit dieser Bestimmungen folgt, daß die Gemeinschaft im In
nenverhältnis befugt ist, alle Maßnahmen zur Erhaltung der biologischen
Schätze des Meeres einschließlich der Festsetzung und Zuteilung von Fang
quoten an die einzelnen Mitgliedstaaten zu treffen. Zwar gilt Artikel 5 der Ver
ordnung Nr. 2141/70 nur für ein geographisch begrenztes Fischereigebiet,
doch folgt aus Artikel 102 der Beitrittsakte, aus Artikel 1 der genannten Ver
ordnung sowie aus der Natur der Sache, daß sich die sachliche Regelungsbe
fugnis der Gemeinschaft — in dem Maße, in dem den Staaten eine entspre
chende Befugnis kraft Völkerrechts zusteht — auch auf die Fischerei auf ho
her See erstreckt. Die Erhaltung der biologischen Schätze des Meeres kann
wirksam und zugleich gerecht nur durch eine Regelung sichergestellt werden,
die für alle interessierten Staaten einschließlich der Drittländer verbindlich

ist. Aus den Pflichten und Befugnissen, die das Gemeinschaftsrecht im Innen
verhältnis den Gemeinschaftsorganen zugewiesen hat, ergibt sich daher die
Zuständigkeit der Gemeinschaft, völkerrechtliche Verpflichtungen zur Erhal
tung der Meeresschätze einzugehen.

34 2. Steht somit die Zuständigkeit der Gemeinschaft fest, so bleibt zu prüfen,
ob die Gemeinschaftsorgane die Aufgaben und Verpflichtungen aus dem
Übereinkommen und den auf seiner Grundlage gefaßten Beschlüssen auch
tatsächlich übernommen haben.

35/38 Hierzu ist festzustellen, daß einerseits im Rahmen des Übereinkommens
selbst — das zu einer Zeit geschlossen wurde, als die Gemeinschaft noch
keine Bestimmungen zur Regelung der Seefischerei getroffen hatte — nichts
Endgültiges beschlossen worden ist und eine etwaige Anpassung des im Über
einkommen vorgesehenen Verfahrens der Beschlußfassung, abgesehen von
einem Tätigwerden der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, Verhandlun
gen mit den übrigen Vertragsparteien voraussetzt. Andererseits beschränken
sich die für den innergemeinschaftlichen Bereich in Kraft gesetzten Regelun-
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gen darauf, den Gemeinschaftsorganen die Möglichkeit zum Erlaß von Maß
nahmen zu eröffnen, die denen entsprechen, die die beteiligten Mitgliedstaa
ten im Rahmen des Übereinkommens zu treffen verpflichtet sind — und tat
sächlich auch getroffen haben —, ohne daß die Gemeinschaftsorgane bis jetzt
von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht hätten. Von dieser Rechtslage geht
Artikel 102 der Beitrittsakte aus, der das Problem des Schutzes der Fisch
gründe und der Erhaltung der biologischen Schätze des Meeres mit dem Ziel
einer Gesamtlösung unter Beteiligung der neuen Mitgliedstaaten, die durch
ihre geographische Lage ein größeres Interesse auf dem Fischereisektor ha
ben, aufgreift.

39 Da die Gemeinschaft ihre Aufgaben auf diesem Gebiet nocht nicht in vollem
Umfang wahrgenommen hatte, sind die gestellten Fragen nach alledem dahin
zu beantworten, daß die Mitgliedstaaten zur Zeit des von den vorlegenden
Gerichten zu beurteilenden tatsächlichen Geschehens befugt waren, im Rah
men des Übereinkommens über die Fischerei im Nordostatlantik Verpflich
tungen zur Erhaltung der biologischen Schätze des Meeres zu übernehmen,
und daß sie somit auch berechtigt waren, deren Erfüllung in ihrem Hoheitsbe
reich sicherzustellen.

40 Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß einerseits diese Zuständigkeit der Mit
gliedstaaten nur Ubergangscharakter hat, und andererseits die betroffenen Mit
gliedstaaten schon zum gegenwärtigen Zeitpunkt bei Verhandlungen, die sie
im Rahmen des Übereinkommens und anderer vergleichbarer Abkommen
führen, durch Gemeinschaftsverpflichtungen gebunden sind.

41 Der Ubergangscharakter der genannten Zuständigkeit folgt daraus, daß sie,
wie sich aus den vorausgegangenen Erwägungen ergibt, „spätestens ab dem
sechsten Jahr nach dem Beitritt" endet, da der Rat alsdann gemäß der ihm in
Artikel 102 der Beitrittsakte auferlegten Verpflichtung Maßnahmen zur Erhal
tung der Meeresschätze getroffen haben muß.

42/43 Was die schon jetzt bestehenden Verpflichtungen der betroffenen Mitgliedstaa
ten anlangt, so ist zunächst zu unterstreichen, daß nach Artikel 5 des Vertra
ges „die Mitgliedstaaten ... alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder be
sonderer Art zur Erfüllung der Verpflichtungen [treffen], die sich aus diesem
Vertrag oder aus Handlungen der Organe der Gemeinschaft ergeben", und
„dieser die Erfüllung ihrer Aufgaben [erleichtern]". Nach Artikel 116 des Ver
trages „gehen die Mitgliedstaaten [nach Ablauf der Übergangszeit] in den
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internationalen Organisationen mit wirtschaftlichem Charakter bei allen Fra
gen, die für den Gemeinsamen Markt von besonderem Interesse sind, nur
noch gemeinsam vor die Kommission hat dem Rat zu diesem Zweck Vor
schläge zu unterbreiten, über die der Rat zu beschließen verpflichtet ist.

44/45 Nach alledem sind diejenigen Mitgliedstaaten, die Vertragsparteien des Über
einkommens und ähnlicher Abkommen sind, schon zum gegenwärtigen Zeit
punkt nicht nur gehalten, im Rahmen dieser Übereinkommen keine Ver
pflichtungen zu übernehmen, welche die Gemeinschaft bei der Ausführung
der ihr in Artikel 102 der Beitrittsakte übertragenen Aufgabe behindern könn
ten, sondern sie sind auch zu gemeinsamem Vorgehen innerhalb der Fische
reikommission verpflichtet. Sobald die Gemeinschaftsorgane das Verfahren
zur Durchführung der Bestimmungen des Artikels 102 in Gang gesetzt haben
werden, spätestens aber bei Ablauf der dort vorgesehenen Frist, sind sie und
die Mitgliedstaaten außerdem verpflichtet, alle zu ihrer Verfügung stehenden
rechtlichen und politischen Mittel einzusetzen, um die Teilnahme der Ge
meinschaft an dem Übereinkommen und ähnlichen Abkommen sicherzu
stellen.

II — Zur innergemeinschaftlichen Befugnis der Mitgliedstaa
ten, Fangquoten festzusetzen

46 Um zu klären, ob Maßnahmen, wie sie die Niederlande getroffen haben, mit
dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind, ist zum einen zu prüfen, ob diese
Maßnahmen die Zielsetzungen oder das Funktionieren des durch die Verord
nungen Nr. 2141/70 und Nr. 4142/70 errichteten Systems gefährden, und
zum anderen, ob sie Maßnahmen mit gleicher Wirkung wie eine mengenmä
ßige Beschränkung im innergemeinschaftlichen Handelsverkehr darstellen.

47/49 1. Zum ersten Punkt ist zunächst darauf hinzuweisen, daß die genannten
Verordnungen sowie Artikel 102 selbst den Erlaß vergleichbarer Maßnahmen
vorsehen. Ferner hat der Rat in seiner Verordnung Nr. 811/76, die nach den
vorliegenden Ersuchen um Vorabentscheidung erlassen worden ist, die Mit
gliedstaaten ermächtigt, „die Fänge ihrer Fischereiflotten ... zu beschränken",
ohne es hierbei für nötig zu erachten, die in den Verordnungen Nr. 2141/70
und Nr. 2142/70 festgelegten Bestimmungen über die Strukturpolitik und die
Marktorganisation zu ändern. Daher bilden Maßnahmen zur Begrenzung des
Fischfangs sowie die Möglichkeit, derartige Maßnahmen zu treffen, einen we
sentlichen Bestandteil des durch die genannten Verordnungen errichteten
Gesamtsystems.
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50/51 Zwar können derartige Maßnahmen sich auf das Funktionieren anderer Ele
mente dieses Systems, insbesondere der Preisregelung auswirken, doch kön
nen diese in der Gemeinschaftsregelung selbst von Anfang an in Kauf genom
menen Auswirkungen nicht den störenden und gemeinschaftsrechtswidrigen
Wirkungen von einzelstaatlichen Maßnahmen gleichgesetzt werden, die außer
halb der Zielsetzung einer Gemeinschaftsregelung liegen. Unabhängig davon
bringt jedoch das Bestehen einer gemeinsamen Marktorganisation für die Mit
gliedstaaten die Verpflichtung mit sich, für eine Durchführung der Fangbe
schränkungen in der Weise zu sorgen, daß deren Auswirkungen auf das Funk
tionieren dieser Marktordnung auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben.

52 Den vorlegenden Gerichten ist somit zu antworten, daß ein Mitgliedstaat, der
Maßnahmen zur Beschränkung der Fischereitätigkeit mit dem Ziel der Erhal
tung der Meeresschätze trifft, die Zielsetzungen oder das Funktionieren des
durch die Verordnungen Nr. 2141/70 und Nr. 2142/70 errichteten Systems
nicht gefährdet.

53/54 2. Was schließlich die weitere Frage betrifft, ob Maßnahmen, wie sie die
Niederlande getroffen haben, als Maßnahmen mit gleicher Wirkung wie eine
mengenmäßige Beschränkung verboten sind, so enthalten die Bestimmungen
der Verordnung Nr. 2142/70 ein solches Verbot für den innergemeinschaftli
chen Handelsverkehr zwar nicht ausdrücklich. Aus Artikel 38 bis 46 in Ver

bindung mit Artikel 8 Absatz 7 des Vertrages folgt jedoch, daß sich dieses Ver
bot spätestens seit dem Ablauf der Übergangszeit unmittelbar aus den Ver
tragsbestimmungen ergibt; dies wird im übrigen auch in der zwanzigsten Be
gründungserwägung der Verordnung Nr. 2142/70 unterstrichen.

55 Eine einzelstaatliche Regelung wie die hier streitige einerseits und das in Arti
kel 30 ff. des Vertrages ausgesprochene Verbot andererseits betreffen verschie
dene Stufen des Wirtschaftsablaufs, nämlich Produktion und Vermarktung.

56/59 Die Antwort auf die Frage, ob eine Maßnahme zur Beschränkung der landwirt
schaftlichen Produktion den Handel zwischen den Mitgliedstaaten behindert,
hängt von dem durch die grundlegende Gemeinschaftsregelung in dem betref
fenden Sektor errichteten Gesamtsystem und von den Zielsetzungen dieser
Regelung ab. Zu diesem Zweck sind sowohl die Natur des betreffenden Er
zeugnisses, hier des Fisches, als auch seine „Produktions"-Bedingungen zu
beachten. Maßnahmen, die mittels Festsetzung von Fangquoten und Ein
schränkung der Fischereitätigkeit die Erhaltung der Meeresschätze bezwek-
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ken, beschränken zwar kurzfristig die „Produktion", wollen aber gerade verhin
dern, daß diese „Produktion" so weit zurückgeht, daß die Versorgung der Ver
braucher ernstlich gefährdet würde. Der Umstand, daß derartige Maßnahmen
auf kurze Sicht eine Verminderung der Mengen bewirken, die die betroffenen
Staaten im Handelsverkehr untereinander austauschen können, kann deshalb
nicht dazu führen, sie unter die vom Vertrag verbotenen Maßnahmen einzurei
hen; entscheidend ist, daß diese Maßnahmen erforderlich sind, um auf lange
Sicht einen optimalen und gleichbleibenden Ertrag der Fischerei sicherzustel
len.

60 Den Arrondissementsrechtbanken Zwolle und Alkmaar ist somit zu antwor

ten, daß einzelstaatliche Maßnahmen zur Beschränkung der Fischereitätigkeit
mit dem Ziel der Erhaltung der Meeresschätze keine nach Artikel 30 ff. EWG-
Vertrag verbotenen Maßnahmen mit gleicher Wirkung wie eine mengen
mäßige Beschränkung des innergemeinschaftlichen Handelsverkehrs darstel
len.

61 Die vierte Frage ist gegenstandslos geworden.

Kosten

62/63 Die Auslagen der britischen, der dänischen, der italienischen und der nieder
ländischen Regierung sowie des Rates und der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften, die Erklärungen vor dem Gerichtshof abgegeben haben,
sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das
Verfahren vor dem Gerichtshof ein Zwischenstreit in den Verfahren von den

innerstaatlichen Gerichten, die Kostenentscheidung obliegt daher diesen Ge
richten.

Aus diesen Gründen

hat

DER GERICHTSHOF

auf die ihm von den Arrondissementsrechtbanken Zwolle und Alkmaar ge
mäß Urteilen vom 24. Dezember 1975 und 2. Januar 1976 vorgelegten Fra
gen für Recht erkannt:

1. Zur Zeit des von den vorlegenden Gerichten zu beurteilenden
tatsächlichen Geschehens waren die Mitgliedstaaten befugt,
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im Rahmen des Übereinkommens über die Fischerei im Nord

ostatlantik Verpflichtungen zur Erhaltung der biologischen
Schätze des Meeres zu übernehmen, und somit auch berech
tigt, deren Erfüllung in ihrem Hoheitsbereich sicherzustellen.

2. Ein Mitgliedstaat, der Maßnahmen zur Beschränkung der Fi
schereitätigkeit mit dem Ziel der Erhaltung der Meeresschätze
trifft, gefährdet nicht die Zielsetzungen oder das Funktionie
ren des durch die Verordnungen Nr. 2141/70 und Nr. 2142/70
errichteten Systems.

3. Derartige Maßnahmen stellen keine nach Artikel 30 ff. EWG-
Vertrag verbotenen Maßnahmen mit gleicher Wirkung wie
eine mengenmäßige Beschränkung des innergemeinschaftli
chen Handelsverkehrs dar.

Lecourt Kutscher O'Keeffe

Mertens de Wilmars Pescatore Sørensen Capotorti

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 14. Juni 1976.

Der Kanzler

A. Van Houtte

Der Präsident

R. Lecourt

SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS ALBERTO TRABUCCHI

VOM 22. JUNI 1976 <appnote>1</appnote>

Herr Präsident,
meine Herren Richter!

1. Mit den vorliegenden Ersuchen um
Vorabentscheidung bezwecken die bei
den niederländischen Gerichte, Angaben
zu erhalten, anhand deren sie feststellen
können, ob die niederländischen Vor
schriften, welche in Ausführung von

Empfehlungen erlassen worden sind, die
im November 1974 von der im Rahmen
des Übereinkommens über die Fischerei

im Nordostatlantik (Nordostatlantik-Fi
schereiübereinkommen) tätigen Kommis
sion ausgesprochen wurden, mit dem
Gemeinschaftsrecht vereinbar sind; es
geht insbesondere um die Vereinbarkeit
mit den Bestimmungen des Vertrages

1 — Aus dem Italienischen übersetzt.
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